
81 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIIT. GP 

1. 12. 1971 . 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom. XXXXXXXXXX, 
mit .dem das Marktordnungsgesetz 1967 
geändert wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 

1971) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(yerfassungsbestimmung) 

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif­
ten, wie sie im Marktordnungsgesetz 1967; BßBL 
NT. 36/1968, in der Fassung der Kundmachung 
BGBL NT. 424/1968 und der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 452/1969 und BGBL Nr. 411/1970 
sowie des Art. 11 des vorliegenden Bundesgesetzes 
enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vor­
schriften sind vom Wirksamkeitsbeginn dieses 
Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 31. Dezember 
1972 auch in den Belangen Bundessac.he, hin­
sichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in 
der Fassung von 1929 etwas anderes.vorsieht. 

Artikel 11 

Das Marktordnungsgesetz 1967 wird geändert 
wie folgt: 

1. § 2 hat zu lauten: . 

,,§ 2. (1) Milch im Sinne dieses U nterabschnit~ 
tes sind folgend~ Waren: 
Zolliarifnummer 

ex .04.01 
War.nbezeichnung 

Kuhmilch und ,Rahm von Kuh­
milch, frisc.h, weder eingedickt 
noch gezuckert. , 

(2) Erzeugnisse aus Milch im Sinne dieses 
Unterabschnittes sind folgende Waren: 
Zolltarifnummer 

ex 04.02 

ex 04.03 
ex 04.04 

Warenbezeidmung 

Kuhmilch und Rahm von Kuh­
milc.h, haltbar gemacht, einge­
dickt oder gezuckert 
Butter, aus Kuhmilch hergestellt 
Käse und·. Topfen, aus Kuhmilch 
hergestellt 

Zolltarifnummer . 

ex 21.07 A 

ex 22.02 

ex 35.01 A 

Warenbezeidmung 

Nahrungsmittelzubereitungen, 
anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen, auf der' Grundlage 
von Milc.h; ausgenommen Speise­
eIS 

nicht alkoholische Getränke auf 
der Grundlage von Milch 
Kasein. 

(3) Für die Einreihung ei~er Ware in eine der 
in den Abs. 1 und 2 angeführten Zolltarifnum­
mern gelten die Bestimmungen des Zolltarif­
gesetzes 1958, BGBL Nr. 74, in der jeweils gel­
tenden Fassung." 

2. ~ 6 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Der Fonds hat die Preisausgleic.hsbeitrii.ge 
nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 in der Weise 
zu verwenden, daß 

1. Verarbeitungszusc.hüsse für Milch, die als 
Rahm oder nach Verarbeitung zu Erzeugnissen 
aus Milch verwer~et wird, gewährt werden; 

2. Preisausgleic.hszuschüsse für Milch, die als 
Frischmilch abgegeben wird, gewährt werden. 

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 
a) werden in dem Ausmaß gewährt, das zu~ 

Erreichung eines möglichst einheitlichen 
Auszahlungspreises an die Milchlieferanten 
unbedingt erforderlic.h ist; hiebeiist auf 
die Qualität der Produkte sowie darauf 
Bedac.ht zu nehmen, daß die Heranführung 
der tatsächlichen Kosten der Bearbeitung, 
Verarbeitung und Verteilung von Milch 
und Erzeugnissen aus Milch an die Kosten 
von Betrieben, die nach Größe, Ausstat­
tung und Betriebsorganisation als wirt-

. schaftlich anzusehen sind, gefördert wird; 
b) können ~ur Erreichung der Ziele des § 3 

Abs. 1 den im § 11 Abs. 1 bezeichneten 
Betrieben für eine bestimmte Art der Ver­
wendung oder Verwertung der· Milch in 
Gruppen oder einzeln, einmalig oder für 
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2 81 der Beilagen 

einen bestimmten Zeitraum gewährt wer­
den-und 

c) dürfen nur Betrieben gewährt werden, die 
ständig molkereimäßig behandelte Milch 
und Erzeugnisse aus Milch von einwand­
freier guter Beschaffenheit in Verkehr set­
zen. Ausnahmen können vom Fonds be­
willigt werden; dies gilt insbesondere für 
den Fall, daß durch Gebrechen an Maschi­
nen und Geräten oder andere vom Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb nicht zu 
vertretende Umstände die Erzeugung. von 
Waren einwandfreier Qualität vorüber­
gehend behindert wird, sofern die Behinde­
rungen dem Fonds unverzüglich bekannt­
gegeben und zugleich alle, Vorkehrungen 
getroffen wurden, um diese Behinderungen 
zu beheben.«' 

3. § 9 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betriebe sowie die Milchgenossenschaften und 
Milchsammelstellen haben für' nachstehende 
Waren, die in Verkehr gesetzt werden, a11-
monarlich, an den Fonds folgende Beträge - ver­
mindert um die von diesen Beträgen in allen, 
Wirtschaftsstufen zu entrichtenden Umsatz~ 
sreuerbeträge - abzuführen: 

a) für Vollmilch, auf einen bestimm­
ten Fettgehalt eingestellte Milch 
und Sauermilch sowie für aus die­
sen Milcharten hergestellte Milch­
mischgetränke (Kakaomilch, SCho­
kolademilch, Fruchtmilclr, Frucht-
joghurt u. ä.) je Liter .......... 5-0'40, 

b) für Schlagobers je Liter. . . . . . . . .. S 2'20, 
c) für Kaffeeobers und Sauerrahm je 

Liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S' 1'00; 
d) für Butter je Kilogramm' . . . . . . .. S 1'60. 

(2) In Durchführung des Abs. 1 lit. b bis d 
haben die Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betriebe an den Fonds je Fetteinheit abzuführen: 
bei Schlagobers .............. 5'S- Groschen, 
bei Kaffeeobers und Sauerrahm 6:4 Groschen, 
bei Butter ................... L·g,Groschen." 

\. 

4. §. n Abs. 3· zweiter Satz hat zu lauten: 

"Die' Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 
sindl verpflichtet, Milch und Erzeugnisse aus Milch 
von- anderen' Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieben oder deren wirtschaftlichen Zusammen­
schlüssen zuzukaufen, soweit ~ieszur ordnungs­
gemäßen' Versorgung ihres Versorgungsgebietes 
erförder-lich ist." . 

"d) Bearbeitungs~ und Verarbeitungsbetrieben' 
(wirtschaftlichen· Zusammenschlüssen' von' 
solchen) den Zukauf von Milch und Er­
zeugnissen aus Milch auftragen,". 

6. § 16 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:. 

,,(1) Die Beitragspflichtigen haben Aufzeich­
nungen zu führen, die alle Angaben, die für die 
Errechnung der Bemessungsgrundlagen für die 
Ausgleichsbeiträge und für die Gewährung von 
Zuschüssen maßgebend sind, zu enthalten haben. 
Ferner .kann der. Fonds zur Ermittlung der tat­
sächlichen Kosten (§ 6 Abs. 2 lit. a) Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieben die Durchführung 
einer Kostenstellenrechnung~ nach Maßgabe eines 
vom- Fonds' auhustellenden ·einneidiclienKosten­
arten- umf Kostenstelhmplanes· vorschreiben urrd' 
die' in· dieseml Z\tsammenll.ang: erförderlidiem 
Richtlinien erlassen. 

(2) Die Beitragspflichtigen haben. dem· Fonds 
alle Meldungen zu erstatten und alle Auskünfte 
zu erteilen, die zur Ermittlung der Bemessungs­
grundlagen für die Ausgleichsbeiträge und Zu­
schüsse erforderlich' sind. . Betriebe, denen die 
Durchführung einer. K;ostenstellenrechnung auf­
getragen ist, haben die· Ergebnisse. dieser R:ech~ 
nung. dem ·Fonds, bekanntzugeben,. Dieneitrags~ 

· pflichtigen haben. weiter dem vom Fonds enti-
· sendeten: Organen nach, Vorweisung: ihres Amts~ 
: auftrages· den. Einblic* in, die· Betriebsräume;. die~ 
Erhebung. der. Vorräte und die; Einsichtnahme 
in die Aufzeichnungen zu gestatten, die; die: 
:Kostenstellenrechnung~ betreffen', oder die für. die' 
Errechnung, der Bemessungsgrundlagen für die 

• Ausgleichsbeiträge und: Zuschüsse maßgebend 
sind. Die Ge:währung eines Zuschusses· kann ver~· 
weigert oder widerrufen werden, wenn ein Zu­
schußberechtigter den Bestimmungen dieses Ab-' 
satzes nicht Folge leistet." 

7. § 17 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:' 

"Wenn die Zollwerte . (Wertzollgesetz 1955, 
BGBl. Nr. 60) eingeführter, im §. 2: genannter 
Waren der Zolltarifnummern 04.01,.04 .. 02,.04.03, 
04.04 und 35'.01 A niedriger sind als die Inlands­
preise gleichartiger oder ännlicher gleichwertiger 
Waren, hat' der Importeur einen Impoi-t3.usgi'eich 
zu entriChten:" , 

8. Dem § 17 sind folgende Abs. 9 und 10 
anzufügen: ' 

,,(9) Soweit die im Abs. 1 genannten Waren 
einem Vertragszollsatz nach dem Allgemeinen 
Zoll- und' Harrdelsabkommen, BGBE Ni'; 254/ 
195'1, in der jeweils geltenden Fassung, und' den 
sich darauf' gründenden' Rechtsvorschriften unter­
liegen, darf der' Importausgleich gemäß Abs. 1 

5~ §; 13 Abs. 1 lit. d. und. e erhalten die Be- oder 2 den bei Anwendung' dieses ·Vertragszoll .. 
zeichnungen e und f; als neue. lit. d· ist ein zu- satzes zur Erhebung gelangenden Betrag: nicht 
füg~n,: I übersteigen. 
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(10) Wenn Jür inländis:che, im § .2 Abs.2~ Zolltarifnummer 

~enannte 'Waren der -Zolltarifnummern 21.07: ,ex U.02.B 
und 22.02 ein Preisausgleichsbeitrag (§4) oder' 

Warcnbezeid1nung 

1. folgende Erzeugnisse aus Wei­
zen, Mengkorn, ,Roggen o.der 
Mais, sofern sie für ,Futt-er­
zwecke bestimmt sind: Grütze, 
Grieß ; Getreidekörner "ge­
schält, geschrot;et, perlförmig 
oder 'gequetscht (einschließli& 
Flocken) 

ein Betrag gemäß § 9 eingehoben wird, hat der 
Fonds für eingeführte gleichartige oder ähnliche' 
,gleichwertige Waren einen 'Importausgleich zu 
erheben; Voraussetzung hiefür ist, daß diese 
Waren den Bestimmungen des Ausgleichsabgabe­
,gesetz-es,BGBl. NI'. 219/1967,in der jeweils gel-
tenden Fassung, unterworfen werden und der 
feste Teilbetrag der Ausgleichsabgabe nicht ,aus-

2. Gerste, Hafer und Hirse ,aUer 
Art, geschrotet 

reicht, den für inländische Waren erhobenen ·ex .13.02 
PreisausgleiChsbeitrag (§ 4) oder den Betrag 

Kleie und andere Rückstände 
vom :Sieben, Mahlen oder ande­
ren ,Bearbeitungen' von 'Getreide, 
ausgenommen die unter Abs.2 
fallenden Waren der Tarifnum­
mer 23.02 A .und Schälkleie 

gemäß '§9 abzugelten. Dieser Importausgleich 
darf nicht höher sein als die zusätzliche Belastung, 
-,die'sieh'für inländische Waren aus den !genannten 
Beiträgen und Beträgen ergibt. Abs. 4, 5,6erster 
und zweiter Satz und Abs. 8 sowie die §§ 18 ex .23.07 
und J 9 Abs. 2 gelten sinngemäß." 

Tierfutter ,melassiert oder ge­
zuckert; andere Futtermittel­
zubereitungen; allediese,·sofern 
sie Getreide oder Müllereier2!eqg-9.§ 22 hat zu lauten: 

,;§ ,22.(1) 'Brotgetreide im Sinne dieses Unter­
.abschnittes sind folgende Waren : 
Zolltarifnummer . 

,ex 10;01 

ex 10.02 

rO.05 B 

Warenbezeidtnung 

'Weizen und Mengkorn; soweit 
diese 'Waren nicht unter Abs. 3 
fallen 
Roggen, soweit er nicht unter 
Abs. 3 fällt 
Mahlmais. 

(2) Mahlerzeugnisse im Sinne dieses Unter­
abschnittes sind folgende Waren: 
Zolltarifnummer Warenbezeichnung 

ex 11.01 Mehl aus Weizen, Mengkorn, 
Roggen oder Mais 

,ex -t1:02.B .f01gende Erzeu,gnisse aus Weizen, 
Mengkorn, Roggen oder Mais, 
soweit ,sie nicht unter Abs. 3 
fallen: Grütze, Grieß; Getreide­
körner, :geschält, geschrotet, perl­
förmig oder ,gequetscht" (ein­
schließlich Elocken); Getreide­
keime, auch gemahlen 

ex 23.02 A zur Mehtgewinnung ,geeignete 
Rückstände von Roggen. 

P,) ::Futtermitt-el ,im :Sinne '.dieses Untet:<ibsehnit­
tes !Sind foJ,gende W-al'cn: 
Zolltarifnummer 

ex 10.01 
'Warenbezeichnung 

'Weizen :und .Mengkorn, sofern 
diese Waren fürFutterzwecke 
besti~mtsind 

nisse daraus enthalten. . 
, . 

(4) Für die Einreihung 'einer Ware in eine der 
in den Abs. 1 bis 3 angeführten Zollt;uifnum­
mern gelten die Bestimmungen des Zolltarif­
gesetzes 1958, BGBL NI'. 74, in der jeweils ,gel­
tenden Fassung." 

10. § 24 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Bundesminister für Land- und 'Forst­
wirtschaft Jhat auf Vorschlag des Fonds bis 
15. Oktober für das laufende Wirtschaftsjahr 
(1. Juli bis 30. Juni des nachfolgenden Jahre~) 
mit EinsChluß der Zeit bis zur näChsten ·Ernte 
unter -Bedamtnahme auf die inländische Produk­
tionsowie den zusätzliChen Einfuhrbedarf -an 
Weizen hochwertiger Beschafferiheit unCl be­
stimmter Herkunft und - soweit 'Futtermittel 
in ;Betracht,kommen - auch unter IBedaeht­
nahme auf die Bedürfnisse der Fleisch- und Fett­
erzeugung für die im § 22 genannten Waren 

-Ein- und AusI.uhr~pläne (Mengen der ein- und 
auszuführenden Waren, allenfalls auch Zeitpunkt 
der Ein- und Ausfuhr, Herkunft, Qualität und 
Vel'wendllngszweckderEinfllhren sowie deren 
Ver.teilung) festzulegen. Im Einf.tihrplan ist ,ins­
besondere auch die .Mengedes für .dieTeig­
warenerzeugung bestimmten Hartweizens fest­
zulegen, die in dem Zeitraum, auf den sich der 
Einfuhrplan bezieht, zur Einfuhr zugelassen ist:" 

11. § 24 Abs. 4 und 5 haben zu lauten: 

ex 10.02 Roggen, sofern ·er -für 
-zwecke bestimmt ist 

Futter- ,,('4) Die' Gültigkeit der Einfuhrbewilligung 

10;03 A 
10.04 A 
10.05 A 

eX 10.07 

'Futtet:gerste 
Futterhafer 
Futtermais 
Hirse aller Art 

(Abs. 3) ist zu befristen. Die Einfuhrbewilligung 
-hat die Angabe .desUrsprungs- und Lieferlandes . 
,zu enthalten. Ferner ist dieEinfuhrbewilligung, 
soweit es .zur Err,eichung der im§ 23 Abs.J 
genannten -Ziele notwendig ist, Illit Auflagen 
hinsiChtlich .derQualität,der Einfuhrzeit,der 
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4 81 der Beilagen 

Durchführung des Transportes, des Verwen­
dungszweckes, der Verteilung, der Lagerung und 
der Ersiehtlimmamung der ausländismen Her­
kunft der Ware zu verbinden; vom Fonds erlas­
sene DurChführungsbestimmungen, die dem 
Nachweis der Einhaltung einer Auflage dienen, 
sind Bestandteil der betreffenden Auflage. Ist 
der Erteilung der Einfuhrbewilligung eine öffent­
lime Aufforderung zur Anbotstellung vorange­
gangen, so dürfen im Bewilligungsbesmeid nur 
solme Auflagen vorgesmrieben werden, die in 
der Aufforderung genannt waren. Um die Ein­
fuhr innerhalb der Gültigkeitsdauer der Ein­
fuhrbewilligung und die Einhaltung von Auf­
lagen zu gewährleisten; kann der Fonds die 
Erteilung der Einfuhrbewilligung von der Lei­
stung einer Simerstellung abhängig mamen. " 

{5) Importeuren, die Auflagen, unter' denen die 
Bewilligung ei"teiltwurde, smuldhaft nicht ein­
halten, sowie Importeuren, die die Ware inner­
halb der Gültigkeitsdauer der Einfuhrbewilligung 
smuldhaft nimt oder ni mt zur Gänze einfüh­
ren, können bereits erteilte Bewilligungen ent­
zogen werden, wenn ihre Aufremterhaltung zu 
volkswirtsmaftlimen Namteilen führen würde. 
Aus ,den gleimen Gründen können Importeure 
überdies zeitweise oder dauernd von der Durm­
führung von Importgesmäften ausgesmlossen 
werden. Außerdem können aus di,esen Gründen 
'Simerstellungen ganz oder teilweise' vom Fonds 
zu seinen Gunsten (§ 23 Abs. 1) für verfallen 
erklärt werden. Hiebei ist auf allfällige vom 
Importeur erbrachte Namweise, daß er die Frist 
für die Einfuhr oder die Auflagen ohne sein 
Versmulden nimt einhalten konnte, Bedamt zu 
nehmen. Zur Gänze oder zum überwiegenden 
Teil darf der Simerstellungsbetrag nur für ver­
faUen erklärt werden, wenn die Nimteinhaltung' 

'der Frist für die Einfuhr oder von Auflagen 
eine erheblime Beeinträmtigung öffentlimer 
Interessen zur Folge hat." 

,', 12. Im § 26 hat an Stelle der Zitierung ,,§ 24 
Abs. 7 Z. 1 lit. b bis d" die Zitierung,,§ 24 
Abs . .7 Z. 1 lit. b bis e" zu treten. 

oder 2 den bei Anwendung dieses Vertrags­
zollsatzes zur Erhebung gelangenden Betrag nimt 
übersteigen, " 

16. § 37 hat zu lauten: 

,,§ 37. (1) Smlachttiere im Sinne dieses Unter-
absmnittes sind folgende Tiere: " ' 
ZoJltarifnuminer' ' War.nbezeichnung 

ex 01.01 A Pferde, lebend, zum Smlamten 
bestim:mt 

ex 01.02 Rinder (einschließlim Büffel), 
lebetid, zum Smlamten bestimmt 

ex 01.03 Smweine, lebend, zum Smlamten 
bestimmt 

(2) Fleism im Sinne dieses Unterabsmnittes 
sind folgende Waren: 
ZoJltarifnummer Warenbezeichnung 

ex 02.01 Flei:sm, Innereien und {nderer 
genießbarer 5mbmtanfaJl, von 
·den in den Nummern 01.01 A, 
01.02 und 01.03 des Zolltarifes 
genannten Tier:en, frisCh, gekühlt 
oder gefroren 

e~ 02.06 Fleism, Innereien und ,anderer 
, ~:eßbarer Smlamtanfall, von 
·den in den Nummern 01.01 A, 
01.02 und 01.03 des Zolltarifes 
gen,annten Tieren, gesaIzen, in 
Salzlake, getrocknet oder geräu-
chert. ' 

(3) Fleisch'Yaren 1m Sinne dieses Unter­
absmnittes sind folgende Waren: 
ZoJltarifnummer Warenbezeidmung 

16.01 Wurst und Wurstwaren, aus 
'Fleisch, Innel"eien' oder anderem 
Schlachtanfall oder aus" Tierblut 

ex 16.02 andere Zubereitungen und Kon­
'serveri 'aus Fleisch, Innereien oder 
anderem Schlichtanfall von -den 
in den Nummern 01.01 A, 01.02 
und 01.03 ,des Zolltarifes ge­
nannten Tiel"en. 

, (4) Tie6sme Fette im Sinne dieses, Unter­
, abschnittes sind folgende Waren: 

'13. Im § 28 Abs. 5 treten an Stelle der Worte 
. 1< k Zolltarifnummer Warenbezeichnung "eIne "ransport ostenvergütung" die Wqrte 

,;ein Trapsportkostenzuschuß". 02.05 A Schweinespeckund Schweinefett 
15.01 A Schweinesdll'nalt und anderes 

14. Im § 30 zweiter und dritter Satz tritt an ,Smweinefett 
Stelle des Wortes "Transportkostenvergütungen" 15.02 APrem:ierjüs, Speisetalg. 
das Wort "Transportkostenzusmüsse". " 

15. Dem: § 32 ist folgender Abs. 8 anzufügen: 

,,(8) Soweit die im § 22 genannten Waten 
einem Verti'agszollsatz nam dem Allgemeinen 
Zoll- und Handelsalbkommen, BGBl. Nr. 254/ 
1951, in der jeweils geltenden Fassung, und den 
simdarauf gründend'en Remtsvorsmriften unter­
liegen, darf der Importausgleim gemäß Abs. 1 

(5) Tierisme Pro.dukte im Sinne dieses Unter-
absmnittes sind die in den Abs. 2, 3 und 4 
genannten Waren. ' 

(6) Bei der Einfuhr gelten lebende Tiere der 
Nummern 01.01 A, 01.02 und 01.03 ,des Zol1-, 
tarifes als zum Smlamten 'bestimmt, sofern nimt 
durm Vorlage einer Bestätigung des Bundesmini­
steriums für Land- und Forstwirtsmaft im Zeit-
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81 ,der Beilagen 5 

punkt der Zoll abfertigung zum freien Verkehr 
nachgewiesen wird, daß die Tiere zu einer ande­
ren Bestimmung als zum Schlachten eingeführt 
werden. 

(7) Für .die Einreihung einer Ware in eine der 
in den Abs. 1 bis 4 angeführten Zolltarifnum­
mern gelten die Bestimmungen des Zolltarif­
gesetzes 1958, BGBl. Nr. 74, in der jeweils gel­
tenden Fassung." 

17. § 39.Abs. 4 und 5 haben zu lauten: 

,,(4) Die Gültigkeit der Einfuhrbewilligung 
(Abs. 3) ist zu befristen. Die Einfuhrbewilligung 
hat die Angabe des Ursprungs- un,d Lieferlandes 
zu enthalten. Ferner ist die Einfuhrbewilligung, 
soweit es zu'!- Erreichung der im § 38 Abs. 1 
genannten Ziele notwendig ist, mit Auflagen 
hinsichtlich der Qualität, ·der Einfuhrzeit, der 
Durchführung des Transportes, der Lagerung, 
,der Verwendung, der Verteilung und der Inver­
kehrsetzung über den Markt zu verbinden; vom 
Fonds erlassene Durchführungsbestimmungen, 
die dem Nachweis der Einhaltung einer Auf­
lage dienen, sind Bestandteil der betreffenden 
Auflage. Ist der Erteilung der Einfuhrbewilligung 
eine öff·entliche Aufforderung zur Anbotstellung 
vorangegangen, so dürfen im Bewilligungs­
bescheid nur solche Auflagen vorgeschrieben 
werden, ,die in der Auffor,derung genannt waren. 
Um die Einfuhr innerhalb der Gültigkeitsdauer 
der Einfuhrbewilligung und die Einhaltung von 
Auflagen zu gewährleisten, kann der Fonds die 
Erteilung der Einfuhrbewilligung von der Lei­
stung einer Sicherstellung abhängig machen. Fer­
ner kann der Fonds bei überwiegend für Zwecke 
der Fleisch- und Fettwarenerzeugung bestimm­
ten Einfuhren die Erteilung 'der Einfuhrbewilli­
gung davon abhängig ~achen, ·daß ein Vorver­
trag mit einem einschlägigen Verarbeitungs-­
betrieb oder einer Marktagentur beigebracht 
wird. 

(5) Importeuren, die Auflagen, unter denen 
die Bewilligung erteilt wurde, ,schuldhaft nicht 
einhalten, sowie Importeuren, die die Ware 
innerhalb der Gültigkeitsdauer der Einfuhr­
bewilligung schuldhaft nicht oder nicht zur Gänze 
einführen, können bereits erteilte Bewilligungen 
entzo.gen werden, wenn ihre Aufrechterhaltung 
zu volkswirtschaftlichen Nachteilen führen 
würde. Aus den gleichen Gründen können Impor­
teure überdies zeitweise oder dauernd von ·der 
Durchführung von Importgeschäften ausge­
schlossen werden. Außerdem können aus ,diesen 
Gründen Sicherstellungen ganz oder teilweise 
vom Fonds zu seinen Gunsten (§.38 Abs. 1) für 
verfallen erklärt werden. Hiebei ist auf allfällige 
vom Importeur erbrachte Nachweise, .daßer die 
Frist für die Einfuhr oder die Auflagen ohne 'sein 
Verschulden nicht einhalten konnte, Bedacht zu 
nehmen. Zur Gänze oder zum überwiegenden 

Teil darf der Sicherstellungsbetrag nur .für ver­
fallen erklärt werden, wenn die NichtJeinhaltung 
der Frist für die Einfuhr oder von Auflagen 
eine erhebliche Beeinträchtigung öffentlicher 
Interessen zur Folge hat." 

18. § 39 ist durch folgenden Abs. 10 zu ergän­
zen: 

,,(10) Die Zollämter dürfen im§ 37 genannte 
Waren nur dann zum fr,eien V,erkehr abfertigen, 
wenn der Importeur eine Bewilligung des Bonds 
gemäß Abs. 3 vorwei·st oder es sich um, Ein­
fuhren gemäß Abs. 8 Z. 1 handelt." 

19. Im § 40 Abs.2 hat die Z. 3 wie folgt zu 
lauten: 

,,3. Zolltarifnummer 16.01 
Wurst und Wurstwaren, aus Fleisch, 
Innereien oder anderem Schlacht­
anfalloder aus Tierblut: 
A - Salami, Salamini, Mortadella, 

Schinkenrouladen, Mosaik- . 
würste, Gefl ügelleberwürste 
und TrüffeHeberwürste 40v.H. 

des Zollwertes 

B - andere .................... 33v.H. 
des Zollwertes. " 

20. Dem § 40 ist folgender Abs. 7 anzufügen: 

,,(7) Soweit ,die im § 37 genannten Waren 
einem Vertragszollsatz nach ,dem Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen, BGBl. Nr. 254/ 
1951, in der j.eweils geltenden Fassung, und de'n 
sich darauf gründ~nden Rechtsvorschriften unter­
liegen, darf der Importausgleich gemäß Abs. 1 
oder 2 den bei Anwendung dieses Vertr.agszoll­
satzes zur Erhebung gelangenden Betrag nicht 
übersteigen." 

21. § 51 Abs. 2 hat ~u lauten: 

,,(2) Beim Getreidewirtschaftsfonds kann 
überdies aus den Einnahmen gemäß § 28 Abs. 1 
ein Betrag bis zu 4 v. H . .der Ausgleichsbeiträge 
und .der Aus,gleichszuschüsse gemäß § 28 Abs. 1 
zur Deckung der 'Verwaltungskosten verwendet 
werden." 

22. § 58 Abs. 1 erster Unterabsatz hat zu 
lauten: 

"Wer den Bestimmungen des § 14 Abs. 3 zwei­
ter Satz, § 16 Abs. 1, 2 erster bis dritter Satz 
oder 3, § 24 Abs. 6, § 31 Abs. 1, 2 oder 4, 
§ 39 Abs. 7, § 43 Abs. 6 bis 8 oder § 44 Abs. 5,". 

23. Dem § 58 ist folg.ender Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG. 
1950) beträgt bei Verwaltungsübertretungen nach 
diesem Bundesgesetz sechs Monat;e." 

2 

81 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 21

www.parlament.gv.at



6 81 der Beilagen 

24. § 62 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Abschnitt 11 dieses Bundesgesetzes tritt 

mit Ablauf ,des 31. Dezember 1972 außer Kraft." 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1972 
in Kraft. . 

(2) § 1 Abs. 2 der Milch-Qualitätsverordnung, 
BGBI. Nr. 145/1955, wird, soweit er noch in 
Geltung ~teht, aufgehoben. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind 

hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung, 
hinsichtlich des durch Art. 11 Z. 8 eingefügten 

§ 17 Abs. 10, soweit ,er sich auf den allgemein 
festzusetzenden Importausgleich nach § 17 Abs. 5 
bezteht, und hins,ichtlich ,des durch Art. 'II Z. 16 
neu .gefaßten § 37 Abs. 6 der Bundesminister 
für Land- "und Forstwirtschaft und der Bundes-

minister für Finanzen nach Maßgabe ihrer Wir­
kungsbereiche, 

hinsichtlich des durch Art. 11 Z. 7 .geänderten 
§ 17 Abs. 1 und des durch Art. 11 Z. 8einge­
fügten § 17 Abs. 10, soweit er sich auf § 17 
Abs. 8 bezieht, der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

hinsichtlich ,des durch Art. 11 Z. 12 geänderten 
§ 26 und des durch Art. 11 Z. 18 eingefügten 
§ 39 Abs. 10 der Bundesminister fUr Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, 

hinsichtlich des ,durch Art. 11 Z. 8 ,eingdügten 
§ 17 Abs. 10, soweit er ,sich auf § 18 bezieht, der 
Bundesminister für Finanz·en und 

hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betraut. 
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Erläuterungen 

Die 2. Marktordnungsgesetz-Nüvelle 1970, 
BGBI. Nr. 411, war das Erg.ebnis eingehender 
Beratungen mit den grüßen wirtschaftlichen 
Interes'senvertretungen und den an der Vüllzie­
hung .des MarktlOrdnungsgesetzes mitbeteiligten 
Bundesministerien. In den damaligen Besprechun­
gen 'kü,nnte jedüch aus der großen Zahl der eiri­
gelangten Vürschläge und Anregungen nur eine 
Reihe vün Punkten einer Erledigung zugeführt 
werden, weshalb die V.erhandlungen im Jahre 
1971 fürtgesetzt wurden. 

In eingehenden Beratungen des gleichen 
Arbeitskreises ist es auch heuer gelungen, wei­
tere Verbesserungsvürschläge zum MarktlOrd­
nungsgesetz zu erarbeiten, die im vürliegenden 
Entwurf enthalten sind. Hervürzuheben ist hier 
im Bereich der Milchwirtschaft der Auftrag an 
d~n Fünds, im Rahmen des Preisausgleichsver­
fahrens auf dne Verbesserung der Kü'stensitua­
tiün hinzuwirken. Diese Fündsaufgabe stellt 
einen weiteren und bedeutsamen Schritt auf dem 
Weg dar, zu einer Strukturverbesserung in der 
Mülkereiwirtschaft zu gelangen; zur Durchfüh­
rung dieser Bestimmung ist vün besünderem 
Wert, daß die Einführung einer Küstenstellen­
rechnung nach ·einheitlichen Grundsätzen (§ 16) 
dem Fünds einen aussagefähigen externen Be­
triebsvergleich ,ermöglichen süll. Ein weiterer 
Schwerpunkt~er Nüvelle ist die Anpassung ,der 
Ware?katalüge (§§ 2, 22 und 37 des Gesetzes) 
an dIe Nümenklatur des Zülltarifes, wüdurch 
hinsichtlich der MarktlOrdnungswaren einer all­
gemeinen Praxis gefülgt und die Abwicklung des 
Warenverkehrs mit dem AU'sland erheblich 
erleichtert wird. Im übrigen schlägt der vürlie­
gende Entwurf eine V,erlängerung des Gesetzes 
um ein Jahr vür und enthält neuerlich eine Reihe 
vün Anpassungen und technischen Verbesserun­
gen. 

Eine zusätzliche Belastung des Bundeshaus­
haltes wird durch die vürgeschlagenen Maßnah­
men nicht eintreten. 

Im einzelnen wird ausgeführt: 

Zu Art. I: 
Die Verfassungsbestimmung entspricht jener in 

den bisherigen Nüvellen zum MarktlOrdnungs-
gesetz. ' 

Zu Art. 11: 

Zu Z. 1 (§2): 

Die Warenkatalüge des Marktürdnungs,gesetzes 
stammen aus dem Jahre 1950 und sind seither 
in bezug auf Umfang IOd er Fürmulierung nicht, 
geändert würden. Die zunehmende Vielfalt der 
Erzeugnisse und die Steigerung des Außen­
handelshaben in der V ~rgangenheit vermehrt 
zu Schwierigkeiten bei der Beurteilung geführt, 
üb ein bestimmtes Erzeugnis vün den Waren­
listen des MarktlOrdnungsgesetzes erfaßt wird. 
In anderen Materien wird zur Vermeidung' der­
artiger Schwierigkeiten schün seit geraumer' Zeit 
der Weg beschritten" daß die in Betracht küm­
menden Waren durch Anführung der Tarif­
nummer und der Warenbezeichnung des Züll­
tarifes umschrieben werden (z. B. Zuckergesetz, 
BGBI. Nr. 217/1967; Stärkegesetz, BGBl. Nr. 218/ 
1967; Ausgleichsabgabegesetz, BGBI. Nr. 219/ 
1967; Außenhandelsgesetz 1968, BGBl. Nt. 31 /\; 
Bundesgesetz über die Erhebung eines Impün:­
ausgleiches bei der Einfuhr vün Erzeugnissen der' 
Geflügelwirtschaft, BGBl. Nr. 135/1969). Diese 
MethIOde hat sich im Warenv,erkehr mit dem 
Ausland gut bewährt. Wenngleich sich für die 
Binnenmarktregelungdes Marktürdnungsgesetzes 
in mancher Hinsicht Begriffsabgrenzuhgen auf 
anderer Basis als wünschenswert erwiesen hätten 
(z. B. Unterstellung vün Waren der Zülltarif­
nummern 21.07 und 22.02 unter ·das' Markt~ 
ürdnungsgesetz nur insüweit, als sie einen be­
stimmten Prüzentsatz Milch' üder !Sünstige Milch­
erzeugnisse enthalten), sü kann düch die vürge­
schlagene Regelung als brauchbarer und zweck­
mäßiger Mittelweg zwischen den diesbezüglichen 
Vürschlägen des Fünds und den Bedürfnissen der 
Züllverwaltung angesehen werden. Wie schün im 
Allgemeinen Teil zum Ausdruck ,gebracht 
wur,de, wird die vürgeschlagene Neufassung der 
Warenkatalüge eine erhebliche Verwaltungsent­
lastung für die mit der Vüllziehung des Markt­
ordnungsgesetz'es befaßten Stellen bringen. Dar­
über hinaus bildet ·eine klare Umschreibung des 
Anwendungsbereiches ,des Gesetzes in einer inter­
natiünal üblichen Fürm eine wertvülle Aus­
gangsbasis für den Abschluß handelspülitischer 
Vereinbarungen hinsichtlich der in Betracht küm­
menden Waren. 
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Die vorgeschlagene Umstellung der Waren­
kataloge ist von dem Grundsatz beherrscht, mög­
lichst keine Knderung im Umfang der derzeitigen 
Warenlisten herbeizuführen. Dieser Grundsatz 
ließ sich zwar weitgehend, aber nicht vollstän­
dig verwirklichen. Was im besonderen den 
Wal"enkatalog im § 2 betrifft, so tritt eine 
geringfügige Erweiterung ·dadurch ein, daß ,die 
Milchmischerzeugnisse (das sind die Waren der 
Tarifnummern 21.07 und 22.02) und Ka'sein dem 
Gesetz auch unterliegen, wenn sie nicht auf der 
Grundlage yon Kuhmilch hergestellt sind; hie­
durch wird den Bedürfnissen ·der Praxis Rech­
nung getragen, da eine Unterscheidung dieser 
Waren nach dem Grundstoff nicht oder nur 
schwer möglich ist. 

Eine weitere Knderung gegenüber der gelten­
den Rechtslage betrifft ebenfalls ,die Milchmisch­
erzeugnisse, die bisher vom Fonds als "Milch" 
im Sinne des § 2 Abs. 1 behandelt wurden. Die 
Novelle sieht nunmehr die Einordnung der 
Milchmischerzeugnisse unter den Begriff "Erz.eug­
ni~se aus Milch" (§ 2 Abs. 2) vor, weil diese 
Einstufung nicht nur dem Charakter des Pro-

. duktes besser entspricht, sondern auch eine 
systemgerechtere Anwendl)ng von materiellen 
Bestimmungen des Gesetzes gewährleistet; dies 
betrifft insbesondere die Höhe der Preisaus­
gleichsbeiträge (§ 4 Abs. 2) und die Behandlung 
der Milchmischerzeugnisse im Rahmen der Ver­
sorgungsg.ebietsregelung (§ 11 Abs. 3). 

Bemerkt wird noch, daß im Gegensatz' zur 
[bisherigen Rechtslage der Begriff "Milch" im§ 2 
Abs. 1 als taxativ anzusehen ist und "Vollmilch, 
Magermilch, Buttermilch, geschlagene Butter­
'milch, Molke, Milchserum, saure Milch, Kefir, 
Joghurt und andere durch ähnliche Verfahren 
gegorene Milch" erfaßt (Anmerkung 1 zu Kapi­
tel 4 des Zolltarifes). 

Zu Z. 2 (§ 6 Abs. 1 und 2): 

In ,den Erläuternden Bemerkungen der Regie­
rungsvorlage zur 2. Marktordnungsgesetz-No­
velle 1970 (246 ,der Beilagen, XII. GP) wurde 
zu Art. II Z; 1 unter anderem ausgeführt, es 
werde bezüglich der neuen Zielsetzung "Errei­
chung einer möglichst wirtschaftliChen Anliefe­
rung, Bearbeitung, Verarbeitung und Verteilung 
von Milch und Erzeugnissen aus Milch" noch 
zu prüfen sein, "ob und gegebenenfalls, welche 
Anpassungen der materiellen Bestimmungen des 
Unterabschnittes Milchwirtschaft notwendig 
sind, um einen bestmöglichen Ablauf des Struk­
turprozess'es zu sichern". Die ,genannte Novelle 
hat in dieser Richtung zunächst eine Knderung 
des § 7 Abs. 3 und Abs. 4 vorgenommen. 

Als nächsten Schritt sieht .die nunmehr vor~ 
geschlagene Knderung [des § 6 Abs. 2 lit. a vor, 
daß der Fonds auch durch die Bemessung der 
Verarbeitungs- und Preisausgleichszuschüsse auf 

eine Verbesserung der Kostensituation in den 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben hinzu­
wirken hat. Agrarpolitisches Hauptziel des Pl"eis­
ausgleichsverfahrens bleibt weiterhin ,die "Er­
reichung eines möglichst einheitlichen Auszah­
lungspreises an ,die Milchlieferanten". Die Kosten 
der Bearbeitung, Verarbeitung und Verteilung 
von Milch und Milcherzeugnissen sollen im Rah­
men ,des Preisausgleichsverfahrens aber in einer 
Weise berücksichtigt werden, daß ,die Betriebe 
angehalten sind, die Möglichkeiten von Kosten­
senkungen - insbesondere auch durch Speziali­
sierung und Arbeitsteilung - auszunützen. Der 
Fonds hat also der Zuschußbemessung nicht die 
jeweils gegebene Kostensituation zugrunde zu 
legen, sondern von solchen Sol[kostensätzen aus­
zugehen, die unter Bedachtnahme auf die yon 
ihm festgelegten Einzugs- und Versorgungs­
gebieteund eine bestmögliche Ausnützung des 
verfügbaren Produktionspotentials schrittweise 
zu einer Verbesserung der Kostensituation füh­
ren. Orientierungshilfe für die Maßnahmen des 
Fonds sind hiebei die "nach Größe, Ausstattung 
und Betriebsorganisation als wirtschaftlich" an­
zusehenden Betriebe. " 

Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wer­
den die spezifisch österreichischen V,erhältnisse, 
wie sie sich insbesondere aus der unterschied­
lichen Milchdichte und der Transportstruktur 
ergeben, zu berücksichtigen sein. Die Novelle 
beschränkt sich deshalb darauf, dem Fonds nur 
eine allgemeine Richtschnur für seine Maßnahme 
zu geben, die im übrigen durch die allgemeinen 
Ziels·etzungen des Unterabschnittes Milchwirt­
schaft determiniert sind. Dadurch erscheint eine 
den jeweiligen Erfordernissen angepaßte elasti­
sche Handhabung der vorgeschlagenen Bestim­
mung möglich. Der Entwurf sieht auch davoll\. 
ab, dem Fonds nähere Vorschriften über die 
Berücks,ichtigungder einzelnen Kostenarten zu 
erteilen oder ihm Richtlinien im Hinblick darauf 
zu geben, daß die tatsächlichen Kosten der Be­
triebe keine einheitlichen Werte darstellen, son­
dern von Betrieb zu Betrieb' schwanken wer­
den. Der verhältnismäßig weite Bewegungsspiel­
raum für den Fonds .erscheint nicht zuletzt aus 
dem Grund notwendig, w.eil derzeit nur eine 
grobe Bestimmung der tatsächlichen Kosten mög­
lich ist und 'erst ,die Ergebnisse der Koste~stel­
lenrechnung (§ 16) genaueren Aufschluß übc,:r die 
Kostensituation im allgemeinen und in den ein­
zelnen Betrieben geben wer,den. Sobald solche 
Ergebnisse vorliegen und der Fonds ausreichende 
Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln konnte, 
wird allenfalls zu prüfen sein, ob 'eine Einengung 
des Entscheidungsspielraumesdes Fonds zweck­
mäßig oder g,innvoH ist. 

Die vorgeschlagenen weiteren Knderungendes 
§ 6 stellen im Abs. 1 Z. 1 und im Abs. 2lit. c 
eine Anpassung an die zu Z. 1 bereits erwähnte 
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Einordnung der Milchmischerzeugnisse unter den 
Begriff "Erzeugnisse aus Milch" dar. Aus Grün­
den der Straffung des Gesetzestextes wurde die 
taxative Aufzählung der Milcherzeugnisse in den 
beiden Gesetzesstellen nicht einfach durch eine 
weitere Bezugnahme auf Milchmischerzeugniss,e 
ergänzt, sondern durch den im § 2 Abs. 2 defi­
nierten Begriff "Erzeugnisse aus Mil0-" ersetzt. 

Schließlich wird noch festgehalten, daß die der­
zeitig,e Bestimmung des Abs. 2 lit. c, wonach 
ohne nähere Determinierung vom Fonds, Aus­
nahmen hewilligt werden können, -als formal­
gesetzliche Delegation gewertet werden könnte, 
wehn man nicht § 1 Abs. 2 der Milchqualitäts­
verordnung, BGBL Nr. 145/1955, als nähere Aus­
führung hiezu betrachtet. Eine solche Beurteilung 
wäre zwar möglich, -da die Milcbqualitätsverord­
nung derzeit auf Gesetzesstufe steht (§ 61 Abs. 3 
Marktordnungsgesetz 1967) und § 1 Abs. 2 die­
ser Verordnung den gleichen Gegenstand betrifft 
wie § 6 Abs. 2 lit. c Marktordnungsges,etz. An­
läßlich ,der vorliegenden Novelle erscheint es 
jedoch zweckmäßig, die betreffenden Bestimmun­
gen in das Marktordnungsgesetz zu übernehmen 
und gleichzeitig § 1 Abs. 2 der Milchqualitäts­
verordnung, der damit jegliche materielle Bedeu­
tung verliert, auch formell aufzuheben. 

Zu Z. 3 (§ 9 Abs. 1 und 2): 

Der Fonds hat bisher ,die Bestimmung des 
, Abs. 1 lit. a auch auf Fruchtmilch, Schokolade­

milch, Frucht joghurt und ähnliche Erzeugnis,se 
angewendet, da diese Erzeugnisse als "Milch" im 
Sinne des § 2 Abs. 1 gewertet werden konnten 
und ihre Preise unter Berücksichtigung des § 9-
Betrages kalkuliert sind. Da die erwähnten Pro­
dukte nunmehr als "Erzeugnisse aus Milch" (§ 2 
Abs. 2) gelten sollen, ist eine entspr,echende for­
melle Erweiterung des § 9 Abs. 1 lit. a erfor­
derIich; materiell soll hiedurch keine Knderung 
der geltenden Rechtslage eintreten. 

Im Zusammenhang mit Abs. 1 müßten auch 
die entsprechenden Bestimmungen des Abs. 2 
angepaßt werden. Bei Vollziehung dieser 'Bestim­
mungen hat sich jedoch in der Praxis ergeben, 
daß die den Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieben auf.getragene Abrechnung nach Fettein­
heiten bei Vollmilch und den dieser gleichzuhal­
tenden Milchmischgetränken auf Schwierigkeiten 
stößt. Es soll deshalb nur mehr bei Obers, Rahm 
und Butter auf .Fetteinlleiten umgerechnet und 
bei den im Abs. 1 lit. a ,erwähnten Erzeugnissen 
wie bisher einheitlich der dort genannte Betrag 
von 40 Groschen je Liter, von dem die anteilige 
Umsatzsteuer abzuziehen ist, eingehoben wer­
den. 

Zu Z. 4 (§ 11 Abs. 3): 

Die Bearheitungs- und Verarbeitungsbetriebe 
sind d~rzeit von Gesetz-es wegen unter bestimm-

ten Voraussetzungen verpflichtet, Milch und 
Erzeugnisse aus Milch zuzukaufen. Die aus der 
Zuweisung eines Versorgungsgebietes sich 'erge­
bende Zukaufsverpflichtung kann vom Betrieb 
selbst erkannt und -daher von ihm selbsttätig 
erfüllt werden. Hingegen ist der einzelne Betrieb 
nicht in der Lage, zu entscheiden, ob ein Zukauf 
"zum Ausgleich von überschüssen" erforderlich 
ist. Eine solche Beurteilung muß notwendiger­
weise dem Fonds überlassen bleiben, der im Rah­
men der ebenfalls vorgeschlagenen umfassenden 
Ermächtigung, den Betrieben den Zukauf von 
Milch und Erzeugnissen aus Milch aufzutragen 
(Art. II Z. 5), auch auf die diesbezüglichen Er­
fordernisse Bedacht zu nehmen haben wird. Fer­
ner ergibt sich im Zuge der vom Fonds, geför­
derten Strukturbereinigung in der Molkerei- _ 
wirtschaft, daß immer mehr Bertiebe den Kosten­
vorteilen aus Arbeitsteilung und Spezialisierung 
entscheidende Bedeutung beimessen und daher 
alle oder einige der Erzeugnisse, die sie zur Ver­
sorgung ihres Versorgungsgebietes benötigen, 
nicht selbst herstellen. Der Zukauf ist daher in 
erheblich größerem Maß als früher notwendig 
geworden, 'weshalb das nicht mehr den gegen­
wärtigen Verhältnissen entsprechende Wort "fall­
weise" ersatzlos gestrichen wel'den soll. 

Zu Z. 5 (§ 13 Abs. 1): 

Der Fonds hat schon bisher weitgehende Len­
kungsbefugnisse hinsichtlich ,der angelieferten 
und zugekauften Milch (Produktions-und Ver­
wendungsauflagen). Er hat jedoch derzeit keine 
Möglichkeit, die Betriebe zum Zukauf von Milch 
und Erzeugnissen aus Milch zu verhalten, selbst 
wenn eine solche Maßnahme zur Erreichung von 
Zielen des Gesetz,es wesentlich beitragen würde. 
Diese Lücke, die sich vor allem seit der Einfügung 
der Zielsetzung des § 3 Abs. 1 lit. ebemerkbar 
macht, soll ,durch die vorgeschlagene Ergänzung 
des § 13 geschlossen werden. Die vorgeschlagene 
Bestimmung konkurriert nicht mit § 11 Abs. 3 
zweiter Satz des Gesetzes. Formal -besteht der 
Unters,chied darin, daß auf Grund dieser Bestim­
mung die Verpflichtung von Gesetzes wegen, .im 
anderen Fall auf Grund einer entsprechenden 
Fondsanordnung, entsteht. Materiell sind ,die bei­
den Bestimmungen dadurch gegeneinander abge­
grenzt, daß § 11 Abs. 3 als eine aus der Grund­
idee der Versorgungsgebietsregelung fließende 
Verpflichtung als spezielle Norm gegenüber der 
Regelung der neuen lit.d im § 13 Abs. 1 anzu­
sehen ist und Fondsanordnungen nach dieser B-e­
stimmung den im § 11 Abs. 3 geregelten Fall 
daher nicht zu erfassen haben. -

Zu Z. 6 (§ 16 Abs. 1 und 2): 

Die angestrebte Verbesserung der Kosten­
situation in den Molkereibetrieben setzt eine 
möglichst genaue Kenntnis der tatsächlichen 
Kosten voraus. Diese Kenntnis ist in mehrfacher 
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Hinsicht von Be4eutung. Der Fonds wird hie­
durch in die Lage versetzt, seine Richtlinien 
gemäß § 6 Abs. 2 lit. a für die Abrechnung 
mit den Betrieben auf möglichst exakte Werte 
aufzubauen. Das gleiche gilt für die Beratung, 
die der Fonds den Bearlbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieben bezüglich einer bestmöglichen 
Kosten-Nutzen-Relation gewährt. Schließlich ist 
es auch v,on hohem Wert, wenn der Fonds die 
finanziellen Auswirkungen seiner aus überbetrieb­
lichen Gründen notwendigen Dispositionen ge­
mäß § 13 voll überblicken und auch hier ver­
läßlich beurteilen kann, welche Variante jeweils 
die geringsten Kosten verursacht. 

Für alle diese auf eine möglichste Kostenerspar­
nis gerichteten Zwecke ist ein exakter Kosten­
vergieich zwischen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieben erforderlich. "Voqussetzung für 
einen aussagefähigen externen Vergleich der Mol­
kereien ist eine einheitliche Kostenartengruppen­
bildung, eine einheitliche Kostenstellengliederung, 
eine einheitliche Verrechnung von Kostenträger­
einzel- und -gemeinkosten auf die Erzeugnisse 
sowie eine einheitliche zeitfiche Abgrenzung" 
(Hans Stamer, Die Deckungsbeitragsrechnung in 
Molkereien, Kieler milchwirtschaftliche For­
schungsberichte, Heft 1/1969). Ziel der Neufas­
sung des § 16 Abs. 1 und 2 ist es, den Fonds 
zu den erforderlichen Verfügungen zu ermächti­
gen, wobei davon ausgegangen wil'd, daß vom 
Fonds die. zusätzlichen Kosten, die den Betrieben 
durch die ihnen aufgetragene Einrichtung und 
Führung der Kostenstellenrechnung erwachs,en, 
bei der Zuschußbemessung berücksichtigt wer­
den. Soweit den im zweiten Satz des Abs. 1 
vorgesehenen Richtlinien allgemeinverlbindliche 
Wirkung zukommen soll, gilt § 50 des Gesetze~. 

Festgehalten wil'd noch, daß das Recht der 
"Einsichtnahme in die Aufzeichnungen, die die 
KostensteIlenrechnung betreffen" (Abs. 2 dritter 
Satz), den Fondsorganen nicht nur im Hinblick 
auf die Ergebnisse der Kostenstellenrechnung, 
sondern auch hinsic~tlich der Feststellung jener 
Umstände zusteht, die für die Einrichtung einer 
möglichst . zweckentsprechenden einheitlichen 
Kostenstellenrechnung von Bedeutung sind. 

Zu Z. 7 und 8 (§ 17 Abs. 1,9 und 10): 
Hinsichtlich des Außenschutzes durch Erhe­

bung eines Importausgleiches nimmt die Neufas­
sung des § 17 eine Unterteilung in zwei Waren­
gruppen vor. Hinsichtlich der einen Gruppe 
(Abs. 1) soll voll der Grundsatz des bisherigen 
§ 17 gelten, daß der Außenschutz gegen Niedl'ig­
preiseinfuhren ausschließlich durch den Import­
ausgleich gewährleistet wird, der Zoll daher nur 
in Ausnahmefällen und in diesen grundsätzlich 
neben dem Importausgleich eingehoben werden 
soll (§ 17 Abs. 6). Die Waren dieser Gruppe wer­
den durch die vorliegende Novelle nunmehr im 
Abs. 1 taxativ aufgezählt. 

Für die andere Gruppe von Waren (Abs.10), 
das sind die Milchmischerzeugnisse der Zolltarif­
nummern 21.07 und 22.02, soll hingegen weiter­
hin der Zoll eingehoben werden, soweit nicht 
späterhin das Ausgleichsabgabegesetz (BGBL 
Nr. 219/1967) zur Anwendung kommt. Der 
Grund für diese Teilung in zwei War'engruppen 
liegt vor allem darin, daß hinsichtlich der Milch­
mischerzeugnisse die Möglichkeit offengehalten 
werden soll, diese Waren in die mit der EWG 
beabsichtigte Regelung einzubeziehen, die' die 
Beibehaltung des beweglichen Teilbetrages und 
den stufenweisen Abbau und schließlich Wegfall 
des festen Teilbetrages vorsieht. Das System 
einer Trennung in festen und beweglichen Teile 
betrag kann bei der .. derzeitigen Rechtslage in 
österreich nur nach dem Ausgleichsabgabegesetz 
verwirklicht werden; § 17 Marktordnungsgesetz 
hingegen könnte nicht im Sinne einer solchen 
Vertragsbestimmung gehandhabt werden. Hin­
sichtlich der betreffenden Waren kann es. sich 
jedoch als notwendig erweisen, zur Vermeidung 
von Wettbewerbsnachteilen für die iniändischen 
Verarbeitungsbetriebe die auf der Inlandsware 
lastenden Preisausgleichsheiträge und § 9-Beträge 
durch eine entsprechende Grenzabgabe auf 
importierte Waren zu egalisieren. Im Rahmen 
des GATT gilt für 'diese Bestimmung Art. III,. da 
nur eine Gleichstellung ausländischer mit inlän­
dischen Waren auf dem Gebiet der inneren 
Abgaben beabs,ichtigt ist Und erreicht wird. Be­
merkt wird noch, daß die Anwendung ,des § 19 
Abs. 1 hinsichtlich der im § 17 Abs. 10 genann­
ten Waren nicht durch einen entsprechenden 
Hinweis sichergestellt werden mußte, weil sich 
die angeführte Bestimmung auf alle "im § 2 
genannten Waren" bezieht und daher auch die 
Wa,ren der Zolltarifnummern 21.07 und 22.02 
erfaßt. 

Der vorgeschlagene Abs. 9 trägt der Tatsache 
Rechnung, daß bei einigen Waren des § 2 im 
Rahmen des GATT Bindungen der Zolls ätze ein­
gegangen wurden, die vom Fonds bei Festsetzung 
des Importausgleiches zu beachten sind. Es han­
delt sich hiebei um bestimmte Käsearten der 
Zolltarifnummer 04.04 und um Kasein der Zoll­
tarifnummer' 35.01, soweit es zur Herstellung 
bestimmter Erzeugnisse verwendet wird. Der 
Text der vorgesehlagenenErgänzung folgt § 4 
Abs. 3 des Geset;i:es über die Erhebung eines 
Importausgleichesbei der Einfuhr von Erzeug­
nissen der Geflügelwirtschaft, BGBL Nr. 135/ 
1969. 

Zu Z. 9 (§ 22): 

Auf die allgemeinen Ausführungen zu § 2 
wird verwiesen. Ergänzend wir,d bemerkt, daß 
der vorgeschlagene Katalog der Fondswaren des 
§ 22 bereits die Knderungen berücksichtigt; die 
sich durch die in Aussicht genommene 7. Zoll-

81 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 21

www.parlament.gv.at



81 ,der Beilagen n 

tarifgesetznovelle (Regierungsvorlage ~in 18 der 
Beilagen, XIII. GP) .ergeben werden. \ 

Eine unwesentliche Abweichung vom bisherigen 
Warenkatalog ergibt sich bei der Zolltarif­
nummer 10.07, da Buchweizen und Kanarien­
saat in Hinkunft nicht. unter das Marktordnungs­
gesetz fallen. Hiedurch wird in der Frage der 
Einfuhrbewilligung eine übereinstimmung mit 
den Vorschriften des Außenhandelsgesetzes her­
beigeführt; welches für die genannten Waren 
keine Bewilligungspflicht vorsieht. . 

Im übrigen hat die Anpassung an die Nomen­
klatur des Zolltarifes teilweise zur Folge, daß 
sich Begriffe des § 22 nicht immer mit Aus­
drücken in den' materiellen Bestimmungen des 
Unterabschnittes Getreidewirtschaft decken. Die 
Zuordnung bereitet in diesen Fällen jedoch keine. 
nennenswerten Schwierigkeiten. So ist z. B. nicht 
zweifelhaft, daß der Begriff "Futtergetreide" 
(§ 32 Abs. 1) alle im § 22 Abs. 3 aufgezählten 
Waren des Zolltarifkapitels 10 umfaßt. Ferner 
sind die gleichfalls im § 32 Abs. 1 genannten 
Futterschrote unter die Zölltarifnummer 11.02 
im Abs. 3 und die Futtermehle unter die Zoll­
tarifnummer 23.02 im Abs. 3 einzureihen. Eine 
Anführung dieser beiden Zolltarifnummern 
sowohl im Abs. 2 als auch im Abs. 3 und eine 
entsprechende Abgr~nzung war notwendig, weil 
unter beide Zolltarifpositionen sowohl fUr die 
menschliche Ernährung als auch für Futterzwecke 
bestimmte Erzeugnisse fallen. Was im beson­
deren Roggenmehl 2500 betrifft, so ist dieses 
Erzeugnis mit( Rücksicht auf die neue Abgren­
zung zwischen den Zolltarifkapiteln 11 und 23 
mit einem Aschegeha'lt bis zu 2'5010 in ·die Zoll-

. tarifnummer 11.01 und. bei einem höheren 
Aschegehalt (jedoch weniger als' 30/0) in die Zoll­
tarifnummer 23.02 A einzureihen. Im übrigen 
werden Weizen und Roggen nicht mehr schlecht­
hin als Brotgetreide (Abs. 1) bezeichnet, songern 
es wird auf die Möglichkeit einer Verwendung 
für Futterzwecke (Abs. 3) Bedacht genommen 
und damit den Bedlirfnissen der Praxis Rechnung 
getragen. Saatgetreide fällt weiterhin nur unter 
das Gesetz, sofern es sich um Weizen oder 
Roggen handelt. 

Zu Z. 10 (§ 24 Abs. 1): 

Die gemäß § 24 Abi;. 1 aufzustellenden Ein­
und Ausfuhrpläne werden festgelegt, sobald das 
inländische Ernteergebnis überblickt werden 
kann. Dieser überblick kan·n je nach Getreide­
art erst zwischen Juli und Oktober, somit jeden­
falls erst nach Ablauf des mit 30. Juni endenden 
Getreidewirtschaftsjahres, gewonnen werden. 
Dem Bundesministerium für Land- und. Forst­
wirtschaft ist auch aus diesem Grund für die 
Erstellung der Ein- und Ausfuhrpläne eine Frist 
bis 15. Oktober eingeräumt. Um allfällig;e Ver-

sorgungslücken auszuschließen, ist es daher erfor­
derlich, . in den vom Fonds grundsätzlich zu 
beachtenden Ein- und Ausfuhrplan (Abs. 2) den 
Zeitraum vom Ende des Wirtschaftsjahres bis 
zur nächsten Ernte mit einzubeziehen. 

Zu Z. 11 (§ 24 Abs. 4 und 5): 

Zu § 24 Abs. 4 werden folgeride zwei 
Änderungen vorgeschlagen: 

1. Die Einfuhrbewilligung ist befristet zu erteilen, 

2. in der Einfuhrbewitligung ist das' Ursprungs-
und Lieferland anzugeben. 

Es handelt sich hiebei um Aufträge an den 
Fonds, durch die eine bessere übereinstimmung 
der Fondsbescheide mit den für die Einfuhren 
ebenfalls erforderlichen Bewilligungsbescheiden 
nach dem Außenhandels gesetz 1968, BGBI. 
Nr. 314, herbeigeführt werden soll. 

Da es .sich bei einer Einfuhrbe~illigung um 
einen die Partei begünstigenden Bescheid handelt, 
ist es als zulässig anzusehen, daß der Fonds 
gegebenenfalls die Bewilligung verlängert. Von 
dieser Möglichkeit wird im allgemeinen Gebrauch 
zu machen sein, wenn die spätere Einfuhr mit 
den Zielen des § 23 Abs. 1 vereinbar ist und die 
Nichtverlärigerung eine unbillige Härte bedeuten 
würde. 

Im Hinblick darauf, daß der Fonds die für 
den Import in Betracht kommenden Ursprungs­
und Lieferl.änder in den Bewilligungsbescheiden 
anzugeben hat, kann die Möglichkeit entfallen, 
daß die Herkunft der Ware in Form einer Auf­
lage vorgeschrieben wird. Die Einfuhrbewilligung 
gilt nur für die im Bescheid angegebenen 
Ursprungs- und Lieferländer, Waren aus anderen 
Ländern werden daher von den Zollämtern nicht 
zum freien Verkehr abzufertigen sein (§ 2 Abs. 2 
in Verbindung mit § 52 Abs. 4 und 5 des Zoll­
gesetzes, BGBI. Nr. 129/1955, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 142/1957, 68/1959, 
78/1968 und 230/1971). Sollten dennoch Waren 
aus anderen als den in Betracht kommenden 
Ländern in das Zollgebiet verbracht werden, so 
wäre der Tatbestand einer Verwaltungsüber­
tretung gemäß § 58 Abs. 2 sechster Unterabsatz 
oder eines Vergehens gemäß § 59 Marktordnungs­
gesetz gegeben. 

. Festgehalten wird noch, daß sich im übrigen 
an den bisherigen Bestimmungen über die Ettei­
lung von Auflagen nichts ändern soll. Dies gilt 
insbesopdere von der Auflage der Einfuhrzeit, 
die auch den Zeitpunkt der Verschiffung oder 
Verladung mit einschließt und für die die vor­
liegende Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
(insbesondere Slg. NF67 49) daher weiterhin von 
Wert ist. Aus diesem Inhalt des Begriffes "Ein­
fuhrzeit" ergibt sich auch, daß er Plit der Befri-
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stung des' Bescheides nicht gleichzusetzen ist; im 
übrigen ist. auch denkbar, daß für Teilmengen 
der mit einem Bescheid bewilligten Gesarhtmenge 
versdliedene Einfuhrzeiten vorgeschrieben 
werden und die Befristung mit dem Termin 
für die letzte Teilmenge gleichgesetzt oder hin­
ter diesen verlegt wird. 

Die vorgeschlagene Neufassung des Abs. 5 
enthält nur Anpassungen an die ~nderungen des 
Abs. 4. Ergänzend wird bemerkt, daß es sich 
bei der "Frist für die Einfuhr" im vorletzten 
und letzten Satz um die Gültigkeitsdauer der 
Einfuhrbewilligung handelt und nicht etwa um 
eine allenfalls vorgeschriebene Einfuhrzeit, die 
schon vom Begriff der Auflage erfaßt wird. 

Zu Z. 12 (§ 26): 

Durch Art. II Z. 17 der' 2. Marktordnungs­
gesetz-Novelle 1970, BGBI. Nr. 411, wurde § 24 
Abs. 7 Z. 1 Marktordnungsgesetz durch eine 
neue lit .. e .ergänzt, mit der Einfuhren im Rahmen 
des sogenannten Accordino von der Bewilligungs­
pflicht befreit wurden. Die erforderliche An­
passung des § 26 soll nunmehr durch die vor­
liegende Novelle nachgeholt werden. 

Eine unbedeutende Einschränkung des Waren­
kataloges tritt dadurch ein, daß .Fleischsäfte und 
Fleischextrakte dem Marktordriungsgesetz nicht 
mehr unterliegen. Die Herausnahme dieser Waren 
ist dadurch bedingt, daß im Rahmen der 7. Zqll­
tarifgesetznovelle in die Zo'lharifposition 16.03 
auch Fischextrakte aufgenommen werden sollen, 
weil sich diese Waren in der Praxis von den 
Fleischsäften und Fleischextrakten nicht oder nur 
sehr schwer unterscheiden lassen. Die praktische 
Bedeutung der Herausnahme von Fleischsäften 
und Fleischextrakten aus dem Marktordnungs­
gesetz ist gering, weil der Fonds bei' diesen 
Waren bisher sowohl die Einfuhrbewilligung in 
einem erleichterten Verfahren global erteilt als 
auch von der Einhebung eines Importausgleiches 
Abstand genommen hat. Anderseits erstreckt 
sid1 nunmehr der Geltungsbereich des Gesetzes 
bei Wurst und Wurstwaren (Zolltarifnummer 
16.01) auch auf solme Erzeugnisse, die aus 
anderen Tieren als Pferden, Rindern .oder 
Smweinen hergestellt sind. Hiefür war ebenfalls 
in erster Linie maßgebend, daß die Untersmei­
dungsmöglichkeit in der Praxis oft nicht gegeben 
ist. 

Zu Z. 17 (§ 39 Abs. 4 und 5) 

Zu Z. 13 und 14 (§ 28 Abs. 5 und § 30): wird auf die Ausführungen zu Z. 11 (§ 24 

Durch die 2. Marktordnungsgesetz-Novelle Abs. 4 und 5) verwiesen. 
1970, BGBI. Nr. 411, wurde im Unterabsmnitt 
Milchwirtsmaft der Begriff "Transportkosten- Zu Z. 18 (§ 39 Abs. 10): 
vergütung" durch "Transportkcistenzusd1uß" et- Im UnterabsmnittGetreidewirtschaft ist 
setzt. Da für den Unterabschnitt Getreidewirt- durch § 26 Marktordnungsgesetz klargestellt, daß 
schaft dieselben Überlegungen maßgebend sind. die Zollämter Waren dieses Unter abschnittes nur 
und es sich im übrigen im Hinblick auf den unter gewissen Voraussetzungen, insbesondere 
sogenannten Selbstbehalt der Mühlen auch in der bei Vorliegen einer Einfuhrbewilligung des 
Praxis nimt um eine volle Vergütung, sondern Fonds, zur Einfuhr abfertigen dürfen. Um Zwei-' 
einen Zuschuß handelt, wird eine entsprechende feIn vorzubeugen, ob ein gleimartiger Grundsatz 
Anderung auch des § 28 Abs. 5 und des § 30 auch für den Unterabschnitt Viehwirtschaft gilt, 
vorgeschlagen. soll die vorliegende Bestimmung eingefügt 

ZU Z. 15 (§ 32 Abs. 8): 

Der Katalog des § 22 in der durch Z. 9 vor­
geschlagenen Fassung enthält zwar keine Waren, 
deren Zölle im Rahmen des GATTin bestimmter 
Höhe gebunden wären. In Gleichziehung mit den 
'Unterabschnitten Milchwirtschaft und Viehwirt­
smaft erscheint es jedoch auch im Bereim der 
Getreidewirtschaft zweckmäßig, eine ent­
sprechende Bestimmung vorsorglich aufzuneh­
men .. 

Zu Z. 16 (§ 37): 

Auf die allgemeinen Ausführungen zu § 2 wird 
verwiesen.' Ergänzend wird bemerkt, daß der 
vorgeschlagene Katalog der Fondswaren des. § 37 
bereits auf die Anderungen abstellt, die sich 
dUrch die in Aussicht genommene 7. Zolltarif­
gesetznovelle ergeben werden.' 

werden.' 

Z. 19 (§ 40 Abs. 2) 

stellt eine Anpassung an die in Aussicht ge­
nommene 7. Zolltarifgesetznovelle dar. 

Zu Z. 20 (§ 40 Abs. 7): 

Für diese Bestimmung gelten die Erläuternden 
Bemerkungen zu § 17 Abs. 9 sinngemäß. Von 
den im § 37 genannten Erzeugnisse~ unterliegen 
derzeit einer GATT-Bindung Waren der Zoll­
tarifnummer 01.01 A. 

Zu Z. 21 (§ 51 Abs. 2): 

Mit der 2. Marktordnungsgesetz-Novelle 1970, 
BGBL Nr. 411, wurde das Ausmaß; bis zu dem 
der Getreidewirtschaftsfonds Mittel der Mühlen­
ausgleichskasse zur Deckung von Verwaltungs­
kosten in Anspruch nehmen' darf, von 2'5 auf 
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3'5 v. H. erhöht. Diese Erhöhung erfolgte unter 
dem Gesichtspunkt, daß das Marktordnungs­
gesetz befristet ist und der Fonds für die 
damalige Geltungsdauer des Gesetzes mit dem 
erhöhten Betrag das A\lslangen finden konnte. 
Um dem Fonds nunmehr für die nächste Zeit 
die Möglichkeit zu geben, auch bei weiterhin 
zurückgehenden: Einnahmen aus' Verwaltungs­
kostenbeiträgen den Sach- und Personalaufwand 
decken Zu köimen, wird eine weitere Erhöhung 
des Satzes von 3"5 auf 4'0 v. H. vorgeschlagen. 

Z. 22 (§ 58 Abs. I) 

enthält eine Anpassung der Strafbestimmungen 
an die neue Fassung des § 16 Abs. 2 (Z. 6 des 
Entwurfes). 

Zu Z. 23 (§ 58 Abs. 6): 

waltungsübertretungen in vielen Fällen zu kurz 
ist. Nach dem Vorbild der gleichartigen Bestim­
mung des § 9 Abs. 4 des Preisregelungsgesetzes 
1957 wird deshalb vorgeschlagen, die Frist, nach 
deren Ablauf eine Verfolgung von Verwaltungs­
übertretungen nicht mehr zulässig ist, auf sechs 
Monate zu erstrecken .. 

Zu Z. 24 (§ 62 Abs. 1): 

Die vorgeschlagene Fassung bewirkt die im 
Allgemeinen Teil erwähnte Verlängerung des 
Marktordp.ungsgesetzes bis 31. Dezember 1972. 

Art. III . 

. enthält die Inkrafttretensbestimmung und die 
Vollzugsklausel. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß auf dem I Hinsichtlich der Bestimmung des Abs. 2 wird 
Geb!.:tedes .Wirtschaftsr~chtes die. al~gemeine auf d.ie Erläuterungen zu Art. 11 Z. 2 (§ 6 Abs. 2) 
VerJahrungsfnst von drei Monaten fur Ver- verWiesen. 

Beilage zu den Erläuterungen 

Wortlaut einzelner Bestimmungen 

in der geltenden Fas'sung 

Zu Z. 1 (§2): 

(1) Milch im Sinne dieses Unterabschnittes ist 
Kuhmilch jeder Art (insbesondere Vollmildl, auf 
einen bestimmten Fettgehalt eingestellte Milci1, 
Magermilch, Buttermilci1, Sauermilch, Molke und 
Rahm). 

(2) Erzeugnisse aus Milch im Sinne dies,es 
Upterabschnittes sind Burter (Butterschmalz), 
Käse, Topfen, Kasein, Trockenmikh und Kon­
densmilch. 

in der vorges,chlagenen Fassung 

(1)\ Milci1 im Sinne dieses Unterabsdmittes sind 
folgende Waren: 
Zo'lltarifnummer 

ex 04.01 
Warenbezeichnung. 

Kuhmilci1 und Rahm von Kuh­
milch, frisci1, weder eingedickt 
noci1 gezuckert. 

(2) Erzeugnisse aus Milch im Sinne ,dieses Unter­
abschnittes sind folgende Waren: 
Zolltarifnummer Warenbezeidlliung 

ex 04.02 Kuhmilch und Rahm' von Kuh­
milch, haltbar gemacht, ,einge­
dickt oder gezuckert 

ex 04.03 ' Butter, aus Kuhmilch he~gestellt 
ex 04.04 Käse und Topfen, aus Kuhmilci1 

hergestellt 
,ex 21.07 A Nahrungsmittelzubereitungen, 

ex 22.02 

ex 35.01 A 

anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen, auf der Grundlage 
von Milci1; ausg,enommen Speise-. , 

nici1talkoholisme Getränke auf 
der Grundlage von Milci1 

Kasein. 
\ 

(3) Für die Einreihung einer Ware in eine der 
in den Abs. 1 und 2 angeführten Zolltarifnum­
mern gelten die Bestimmungen des, Zolltarifge-
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in der· geltenden. Fassung 

Zu F. 2 (§ 6 Abs. 1 und 2): 

(1) Der Fonds hat die Preisausgleichsbeiträge 
nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 in der Weise zu 
verwenden, daß 

, 1. Verarbeitungszuschüsse für Milch, die als 
Rahm oder nach Verarbeitung zu Butter (Butter­
schmalz), Käse, Topfen, Kasein, Trockenmilch 
oder Kondensmilch verwertet wird, gewährt 
werden; . 

2. Preisausgleichszuschüsse für Milch, die als 
Frischmilch abgegeben wird, gewährt werden . 
. (2) Zuschüsse nach Abs. 1 

a) werden in dem Ausmaße gewährt, das zur 
Erreichung -eines möglichst einheitlichen 
Auszahlung~preises an ·die Milchlieferanten 
unbedingt ·erforderlich ist; hiebei ist auf die 
Kostenrechnung, wie sie für die Bemessung 
der Ausgleichsbeiträge maßgebend war (§ 5 
Abs. 2), und auf die Qualität der Produkte 
Rücksicht zu nehmen; 

b) können zur Erreichung der Ziele des § 3 
Abs. 1 den im § 11 Abs. 1 bezeichneten 
Betrieben für eine bestimmte Art ·der Ver­
wendung oder Verwertung der Milch in 
Gruppen oder einzeln, einmalig oder für 
einen bestimmten Zeitraum gewährt 
werden und 

c) dürfen nur Betrieben gewährt werden, ,die 
ständig molkereimäßig behandelte Milch, 

. Butter (Butterschmalz), Käse, 'Topfen, 
Trockenmilch oder Kondensmilch von ein­
wandfreier guter Beschaffenheit in Verkehr 
setzen; Ausnahmen können vom Fonds 
bewilligt werden. 

Zu Z. 3 (§ 9 Abs. lund 2): 

(1) Die Bearbeitungs- und . Verarbeitungs­
betriebe sowie die Milchgenossenschaften und 
Milchsammelstellen haben für nachstehende 
Waren, die in Verkehr gesetzt werden, allmonat­
lich an den Fonds folgende Beträge - vermindert 

in der vorgeschlagenen. Fassung 

setzes 1958, BGBL Nr. 74, in der' jeweils gelten­
den Fassung. 

(1) Der Fonds hat die. PreisausglCichsbeiträge 
nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 in ,der Weise zu 
verwenden, daß . 

1. Verarbeitungszuschüsse für Milch, die als 
Rahm oder nach Verarbeitung zu Erzeugnissen 
aus Milch verwertet wird, gewährt werden; 

2. Preisausgleichszuschüsse, für Milch, die als 
Frischmilch abgegeben wird, gewährt werden. 

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 
a) werden in dem Ausmaß gewährt, das zur 

Erreichung eines möglichst einheitlichen 
Auszahlungspreises an die Milchlieferanten 
unbedingt erforderlich .ist; hiebeiist ·auf 
die Qualität der Produkte sowie ·darauf 
Bedacht zu nehmen, daß die Heranführung 
der tatsächlichen Kosten der Bearbeitung, 
Verarbeitung und Verteilung von Milch 
und Erzeugnissen aus Milch an die Kosten 
von Betrieben, die nach Größe, Ausstattung 
und Betriebsorganisation als wirtschaftlich 
anzusehen sind, gefördert wird; 

. b) können zur Erreichung der Ziele. des § 3 
Abs. 1 den im § 11 Abs. 1 bezeichneten 
Betrieben für eine bestimmte Art der Ver­
wendung oder Verwertung der Milch in 
Gruppen oder einzeln, einmalig oder für 
einen bestimmten Zeitraum gewährt wer-
den und' . 

c) dürfen nur Betrieben gewährt werden, die 
ständig· molkereimäßig behandelte Milch 
und Erzeugnisse aus Milch von einwand­
freier guter Beschaffenheit in Verkehr set­
zen. Ausnahmen können vom Fon.ds be­
willigt werden; dies gilt insbesondere für 
den fall, daß durCh Gebrechen an Maschi­
nen und Geräten oder andere vom Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb . nicht zu 
vertretende Umstände die Erzeugung von 
Waren einwandfreier Qualität vorüberge­
hend behindert wird, sofern die Behinde­
rungen dem Fonds unverzüglich bekannt­
gegeben und zugleich alle Vorkehrungen 
getroffen wurden, um diese Behinderung 
zu beheben. 

(1) Die Bearbeitungs- :und Verarbeitungsbe­
triebe sowie die Milchgenossenschaften und Milch­
sammelstellen haben für nachstehende Waren, 
die in Verkehr gesetzt werden, allmonatlich an 
deri Fonds folgende Beträge - vermindert um 
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81 der Beilagen 15 

In der geltc;n:den Fassung in der vorgeschlagenen Fa,ssung 

u~ die von diesen Beträgen, in allen Wirtschafts­
stufen zu entrichtenden Umsatzsteuerbeträge -
abzuführen: 

a) für jedes Liter Vollmilch, auf einen 
bestim~ten Fettgehalt eingestellte 
Milch und Sauermilch .......... S 0'40, 

b) für jedes Liter Schlagobers ...... S 2'20, 
c) für jedes Liter Kaffeeobers und 

Sauerrahm .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 1'00, 
d) für jedes Kilogramm Butter ...... S 1'60. 

(2) In Durchführung des Abs. 1 haben die 
, Bearbeitungs-und Verarbeitungsbetriebe an den 

Fonds je Fetteinheitabzuführen: 
bei Vollmilch auf einen 

bestimmten Fettgehalt ein­
gestellte Milch und Sauer-, 
milch, .................... 11' 8 Groschen, 

bei' Schlagobers . . . . . . . . . . .. 5'5 Groschen, 
bei Kaffeeobers und Sauerrahm ,6'4 Groschen, 
bei Butter . . . . . . . . . . . . . . . . 1'8 Groschen. 

Zu Z. 4 (§ 11 Abs. 3 zweiter Satz): 

Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 
sind verpflich~et, Milch und Erzeugnisse aus 
Milch von anderen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieben oder deren wirtschaftlichen Zu­
sammenschlüss·en zuzukaufen, soweit dies zum 
Ausgleiche von Oberschüssen ' beziehungsweise 
einer für die ordnungsgemäße Versorgung ihres 
Versorgungsgebietes unzureichenden Erzeugung 
fallweise erforderlich ist. 

Zu Z. 6 (§ 16 Abs. 1 und 2): 

(1) Die Beitragspflichtigen ha:ben Aufzeichnun­
gen zu führen, die alle Angaben, die 'für die 
Erredlnungder Bemessungsgrundlagen für die 
Ausglekhsbeiträge und für die Gewährung von 
Zuschüssen maßgebend sind, zu enthalten haben. 

(2) Die Beitragspflichtigen haben ·dem Fonds 
und den sonstigen mit der Durchführung der Be­
stimmungen dieses Unterabschnittes betrauten 
Stellen alle Meldungen zu erstatten und alle Aus­
künfte zu erteilen, die zur El1mitdung der Benies­
sungsgrundlagen für idie Ausgleichs'beiträge, Zu­
schüsse und Transportkostenvergütungen erfor­
derlich sind, Sie haben ,den vom Fonds entsendeten 

die von diesen' Beträgen in allen Wirtschaftsstufen 
zu entrichtenden Umsatzsteuerbeträge -'abzu­
führen: 

a) für Vollmilch, auf einen bestim~tenFett­
gehalt eingestellte Milch und Sauermilch 
sowie für aus diesen Milcharten hergestellte 
Milchmischgetränke '(Kakaomilch, Schoko­
lademilch,-Frudttmilch,> Frucht joghurt u. ä.) 
je Liter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 0'40, 

'b) für Schlagobers je Liter ...... :. .. S 2'20, 
c) für Kaffeeobers und Sauerrahm je 

Liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,S 1'00, 
d) für Butter je Kilogramm ........ S 1'60. 

(2) In Durchführung des Abs. 1 lit. b bis d 
haben die Beal1beitungs- und Verarbeitungsbe~ 
triebe an ,den Fonds je Fetteinheit abzuführen: 

bei Schlagobers ................ 5'5 Groschen 
bei Kaffeeobers und Sauerrahm .. 6'4 Groschen, 
bei Butter ............ , ..... 1'8 Groschen. 

Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 
sind verpflichtet, Milch und Erzeugnisse aus Milch 
von anderen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieben oder deren wirtschaftlichen Zusammen­
schlüssen zuzukaufen, soweit dies zur ordnungs­
gemäßen Versorgung' ihres Versorgungsgebietes 
erforderlich ist. 

(1) Die Beitragspflichtigen haben Aufzeichnun­
gen zu führen, ,die alle Angaben, die für die Er­
rechnung der Bemessungsgrundlagen für die Aus­
gleichsbeiträge und für' die Gewährung, von Zu­
schüssen maßgebend sind, zu enthalten haben. 
Ferner kann der Fonds zur Ermittlung der tat­
sächlichen Kosten (§ 6 Abs. 2 lit. a) Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieben die Durchführung 
einer KostensteIlenrechnung nach Maßgabe eines 
vom Fonds, aufzusteIIenden einheitlichen Kosten­
arten- und KostensteIlenplanes vorschreiben und 
die in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Richtlinien erlassen. 

(2) Die Beitragspflichtigen haben dem Fonds 
alle Meldungen zu erstatten und alle Auskünfte 
zu erteilen, die zur Ermittlung der Bemessungs­
grundlagen für die Ausgleichsbeiträge und Zu­
schüsse erforderlich sind. Betriebe, denen die 
Durchführung einer KostensteIlenrechnung auf­
getragen ist, haben die Ergebnisse dieser Rech­
nung dem Fonds bekanntzugeben. Die Beitrags-
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16 S 1 der Beilagen 

In der gehenden Fassung 

Organen nach Vorweisung ihres Amtsauftrages 
den Einblick in die Betriebsräume, die Erhebung 
der Vorräte sowie die Einsichtnahme in die 
Aufzeichnungen zu gestatten, die für die Errech­
nung der Bemessungsgrundlagen für die Aus­
gleichsbeiträge, Zuschüsse und Transportkosten­
vergütungen maßgebend sind. Die Gewährung 
e~nes Zuschusses kanri verweigert oder wider­
rufen, werden, wenn die Beitragspflichtigen den 
Bestimmungen dieses Ahsatzes nicht Folge leisten. 

ZuZ.7 (§ 17 Abs. 1 erster Satz): 

Wen~ di~ Zollwerte (W~rtzol1gesetz 1955, 
BGBl. Nr. 6'0) ,eingeführter im § 2 genannter 
Waren niedriger sind als die Inlandspreise gleich­
artiger oder ähnlicher gleichwertiger inländischer 
Waren, hat der Importeur einen Importausgleich 
zu entrichten. 

Zu Z. 9 (§ 22): 

(1) Brotgetreide im Sinne dieses Unter­
abschnittes sind Roggen, Weizen und ,deren Ge­
menge sowie für ·die memchliche Ernährung 
bestimmter Mahlmais. 

(2) Mahlerzeugnisse im Sinne dieses Unter­
abschnittes sind alle aus Brotgetreide hergestell­
ten, für die menschliche Ernährung bestimmten 
Mühlenprodukte. 

in der vorgeschlagenen Fassung 

pflichtigenhaben weiter den vom Fonds ent­
sendeten Organen nach Vorweisung ihres Amts­
auftrages den Einblick in die Betriebsräume, die 
Erhebung der Vorräte und die Einsichtnahme 
in die Aufzeichnungen zu gestatten; die die 
KostensteIlenrechnung betreffen oder: die für die 
Errechnung der Bemessungsgrundlag,en für die. 
Ausgleichsbeiträge und Zuschüsse maßgebend 
sind. Die Gewährung eines Zuschusses kann ver­
weigert oder widerrufen werden, wenn ,ein Zu­
schußberechtigter den Bestimmungen dieses Ab­
satzes nicht Folge leistet. 

Wenn die Zollwerte (Wertzollgesetz 1955, 
BGBl. Nr. 60) eingeführter, im § 2 genannter 
Waren der Zolltarifnummern· 04.01, 04.02, 04.03, 
04.04 und 35.01 A niedriger sind als die Inlands­
preise gleichartiger oder ähnlicher gleichwertiger 
Waren, hat der Importeur einen Importausgleich 
zu ,entrichten. 

(1) Brotgetreide im Sinne .dieses UnterabsClmit­
tes s,ind folgende Waren: 

Zolltarifnummer 

ex 10.01 

eX,10.02 

10.05 B 

Warcnbezeidtnung 

Weizen und Mengkorn, soweit 
diese Waren nicht unter Abs. 3 
fallen 

. Roggen, soweit er nicht unter 
Abs. 3 fällt 

Mahlmais. 

(2) Mahlerzeugnisse im Sinne dieses Untera:b~ 
schnittes sind folgende Waren: 
Zolltarifnummer 

ex 11.01 

ex 11.02 B 

ex' 23.02 A 

'Warenbezeichnung 

Mehl aus Weizen, Mengkorn, 
Roggen oder Mais-

folgende Erzeugnisse aus Weizen, 
Mengkorn, Roggen oder Mais, 
soweit sie nicht unter Abs. 3 
fallen: Grütze, Grieß; Getreide­
körner, geschält, geschrotet, perl­
förmig oder gequetscht (ein­
schließlich Flocken) j Getreide­
keime, auch gemahlen 

zur Mehlgewinnung geeignete 
Rückstände von Roggen. 

(3) Futtermittel 1m Sinne di~ses .Unter- (3) Futtermittel im Sinne dieses Unterabschnit-
abschnittes sind Futtergetreide (insbesondere tes sind folgende Waren: 
Futtergerste, Futterhafer, Futtermais), Kleie, Zolltarifnummer \ 

Futtermehle und Futterschrote aller Art sowie ex 10.01 
Mischfuttermittel, in denen Getreide oder Ge-
treideprodukte enthalten sind. 

ex 10.02 

Warenbe~eichnu'ng 

Weizen. und Mengkorn, sof'ern 
diese Waren für Futterzwecke 
bestimmt sind 

Roggen, sof.ern er für Futter,­
zwecke bestimmt ist 
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mder geltenden Fassung in der vorgeschlagenen Fassung 

Zu Z. 10 (§ 24 Abs: 1): 

(1) Das Bundesministerium ,für Land- und 
Forstwirtschaft hat auf Vorschlag des Fonds bis 
15. Oktober für das laufende Wirtschaftsjahr 
(1. Juli bis 30. Juni des nachfolgenden Jahr·es) 
unter Bedachtnahme auf die inländische Produk­
tion sowie den zusätzlichen .Einfuhrbedarf an 
Weizen hochwertiger Beschaffenheit und be­
stimmter Herkunft und - soweit Futtermittel 
in Betracht kommen - auch unter Bedachtriahme 
auf die Bedürfnisse 'der Fleisch- und Fetterzeu­
gung für ,die im § 22gen:annten Waren Ein- und 
Ausfuhrpläne (Mengen der ein- und auszufüh­
renden Waten, allenfahls auch Zeitpunkt der 
Ein- und Ausfuhr, Herkunft, Qualität und Ver­
wendungszweck ·der Einfuhren sowie deren Ver­
teilung) festzulegen. Im Einfuhrplan ist insbeson­
dere auch die Menge des für die Teigwaren­
erzeugung bestimmten Hartweizensfestzulegen, 
die im Verlaufe de~ Wirtschaftsjahres zur Ein­
fuhr zugelassen ist. 

Zu Z. 11 (§ 24 Abs. 4 und 5): 

Zolltarifnummer 

10.03 A' 
10.04 A 
10.05 A 

ex 10.07 
ex 11.02 B 

ex 23.02 

ex 23.07 

Warenbezeichnung 

Futtergerste 
Futterhafer 
Futtermais 
Hirse aller Art 
1. folgende Erzeugniss~ aus Wei-

zen, Mengkorn, Roggen oder 
Mais, sofern sie für Futter­
zwecke bestimmt sind: Grütze, 
Grieß; G~treidekörner, ge­
schält, geschrotet, perlförmig 
oder gequetscht (einschließlich 
Flocken) " 

2. Gerste, Hafer ~hd Hirse aller 
Art, geschrotet 

Kleie und andere Rückstände 
vom Sieben, Mahlen oder ande­
ren Bearbeitungen von Getreide, 
ausgenommen die unter Abs. 2 
fallenden Waren der Tarifnum-
mer 23.02 A 'und Schälkleie. 
Tierfutter, melassiert oder ge­
zuckert; andere Futtermittelzu-
bereitungen; alle diese, sofern sie 
Getreide oder Müll~reierzeug­
nisse daraus ,enthalten. 

(4) Für die Einreihung einer'Ware in eine der 
in den Abs. 1 bis 3 angeführten Zolltarifnummern 
,gelten die Bestimmungen des. Zolltarifg,esetzes' 
1958, BGBI. Nr. 74, in der jeweils geltenden 
Fassung. ' , 

(1) Der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft hat auf Vorschlag .des Fonds bis 15. Ok­
tober für das laufende Wirtschaftsjahr (1. Juli 
bis 30. Juni des nachfolgenden Jahres) mit Ein­
schluß der Zeit bis zur nächsten Ernte unter Be­
dachtnahme auf die inländische Produktion sowie . 
den zusätzlichen Einfuhrbedarf an Weizen hoch­
wertiger Beschaffenheit und bestimmter Herkunft 
und - soweit Futtermittel in Betracht kom­
men - auch unter Bedachtnahme auf die Be­
dürfnisse d~r Fleisch- und Fetterzeugung für die 
im § 22 genannten Waren Ein- und Ausfuhr­
pläne (Mengen der ein- und auszuführenden 
Waren, allenfalls auch Zeitpunkt der .Ein- und 
Ausfuhr, Herkunft, Qualität und Verwendungs. 
zweck der Einfuhren' sowie deren Verteilung) 
festzulegen. Im Einfuhrplan ist insbesondere auch 
die Menge des für die Teigwarenerzeugung be­
stimmten Hartweizens festzuleg,en, die in dem 
Zeitraum, auf den sich der. Einfuhrplan bezieht, 
zur Einfuhr zugelassen ist. 

(4) Soweit es zur Erreichung der im § 23 (4) Die Gültigkeit' der Einfuhrbewilligung 
Abs. 1 genannten Ziele notwendig ist, kann die (Abs. 3) ist zu befristen. Die Einfuhrbewilligung 
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in der geltenden Fassung in der vorgesChlagenen Fassung 

Bewilligung gemäß Abs. 3 mit Auflagen hinsicht- hat die Angabe des Ursprungs- und Lieferlandes 
lich der Herkunft und der Qualität, der Einfuhr- zu enthalten. Ferner ist dle Einfuhrbewilligung, 
zeit, der Durchführung des Transportes, des soweit es zur Erreichung der im § 23 Abs. 1 ge­
Verwendungszweckes, der Verteilung, der Lage- nannten Ziele notwendig ,ist, mit Auflagen hin­
rung und der Etsichtlichmachung der auslän- sichtlich der Qualität, der Einfuhrzeit, der Durch­
dischen Herkunft der Ware verbunden werden; führung des Transportes, des Verwendungs­
vom Fonds erlassene DurChführungsbestimmun- zweckes, der Verteilung, .der Lagerung und der 
gen, die dem Nachweis der Einhaltung einer Ersichtlichmachung der ausländischen Herkunft 
Auflage dienen, sind Bestandteil der betreffenden der Ware zu verbinden; vom Fonds erlassene 
Auflage. Ebenso kann die Leistung von Sicher- Durchführurigsbestimmungen,diedem Nachweis 
stellungen für .die Einhaltung der vorgeschrie- der Einhaltung einer Auflage dienen, sind Be­
benen Auflagen angeordnet werden. Ist der Ein- standteil der betreffenden Auflage. Ist der Ertei­
fuhrbewilligung eine öffentliche Aufforderung lung der Einfuhrbewilligung eine öffentliche Auf­
zur AnbotsteIlung (Abs. 3) vorangegangen, so' forderung zur AnbotsteIlung vorangegangen, so 
dürfen nur jene Auflagen vorgeschrieben werden, dürfen im Bewilligungsbescheid nur solche Auf­
die in dieser Aufforderung 'genannt waren; das lagen vorgeschrieben werden, die in der Auffor­
gleiche gilt hinsichtlich der Vorschreibung einer derung genannt waren. Um die Einfuhr innerhalb 
Sicherstellung. der Gültigkeitsdauer der EinfuhrbewiUigung und 

(5) Importeuren, die die Auflagen, unter denen 
die Bewilligung erteilt wurde, schuldhaftnicht 
einhalten, sowie Importeuren, die die bewilligte 
Ware innerhalb der festgesetzten Frist schuldhaft 
nicht oder nicht zur Gänze einführen, können 
.bereits erteilte Bewilligungen entzogen werden, 
wenn cleren Aufrechterhaltung zu volkswirt­
schaftlichen Nachteilen führen würde. Aus den 
gleichen Gründen können Importeure überdies 
zeitweise oder dauernd von der Durchführung 
von Importgeschäften ausgeschlossen werden. 
Außerdem können aus diesen Gründen Sicher­
stellungen ganz oder teilwe~se vom Fonds zu 
seinen Gunsten (§ 23 Abs. 1) für verfallen erklärt 
werden. Hiebei ist auf allfällige vom Importeur 
erbrachte Nachweise, daß er die Auflagen ohne 
sein Verschulden nicht einhalten konnte, Bedacht 
zu nehmen.' Zur Gänze oder zum überwiegenden 
Teil darf der Sich,erstellungsbetrag nur für ver­
fallen erklärt werden, wenn die Nichteinhaltung 
der Auflage eine erhebliche Beeinträchtigung 
öffentlicher Interessen zur Folge hat. 

Zu Z. 16 (§ 37): 

die Einhaltung von Auflagen zu gewährleisten, 
kann der Fonds die Erteilung ,der Einfuhrbewil­
ligung von der Leistung einer Sicherstellung ab­
hängig machen. 

(5) Importeuren, die Auflagen, unter' ,denen 
die Bewilligung erteilt wurde,schuldhaft nicht 
,einhalten, sowie Importeuren, die die Ware 
innerhalb der Gültigkeitsdauer der Einfuhrbe­
willigung schuldhaft nicht oder nicht zur Gänze 
einführen, können bereits erteilte Bewilligungen 
entzogen werden, wenn ihre Aufrechterhaltung 
zu volkswirtschaftlich~n Nachteilen führen 
würde. Aus den gleichen Gründen können Impor­
teure überdies zeitweise oder dauernd von der 
Durchführung von Importgeschäften ausgeschlos­
sen werden. Außerdem können aus diesen Grün­
den Sicherstellungen ,ganz oder teilweise vom 
Fonds zu seinen Gunsten(§ 23 Abs. 1) für ver­
fallen erklärt werden. Hiebei ist auf allfällige 
vom Importeur erbrachte Nachweise, daß er die 
Frist für die Einfuhr oder ,die Auflagen ohne 
sein Verschulden nicht einhalten konnte, Bedacht 
zu nehmen. Zur Gänze oder zum überwiegenden 
Teil darf der Sicherstellungsbetr,ag nur' für ver­
fallen ,erklärt werden, wenn die Nichteinhaltung 
der Frist für die Einfuhr oder von Auflagen 
eine erhebliche Beeinträchtigung öffentlicher 
Interessen zur Folge hat. 

(1) Schlachttiere 1m Sinne dieses Unter- (1) Schlachttiere im Sinne dieses Unterabschnit-
abschnittes 'sind zur Schlachtung bestimmte tessind folgende Tiere: 
Rinder, Kälber, Schweine und Pferde. Zolltarif nummer 

ex 01.01 A 

ex 01.02 

ex 01.03 

Warenbezeichnung 

Pferde, lebend, zum Schlachten 
bestimmt 

Rinder (einschließlich Büffel), le­
bend, zum Schlachten bestimmt 

Schweine, lebend, zum Schlachten 
bestimmt. 
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in der geltenden Fassung in der vorgeschlagenen Fassung 

(2) Tierische 'Produkte im Sinne dieses Unter­
abschnittes sinc\ 

(2) Fleisch im Sinne dieses Unterabschnittes 
sind folgende Waren: 
Zolltarifnummer ~,arenbezeicbnung 

a) Fleisch, das sind alle für den Genuß als ex 02.01 
menschliches Nahrungsmittel, v,erwendbaren 

,Fleisch, Innereien und anderer 
,genießbarer Schlachtanfall,von 
den in den Nummern 01.01A, 
01.02 und 01.03 des Zolltarifes 
genannten Tieren, frisch, geki,ihlt 
oder gefroren 

und bestimmten Teile der der Schlachtung 
zugeführten, im Abs. 1 genannten Tiere 
in: frischem, gefrorenem, gesalzenem und 
gepökeltem Zustand, einschließlich der 

, Innereien; 

b) Fleischwaren, ,das sin'd Wurst-' und Selch­
waren, sowie Fleisch in luftdicht abge­
schlossenen Behältnissen und sonstige Er­
zeugnisse, sofern diese Waren .ganz oder 
teilweise aus Fleisch hergest,eIlt sind; 

c) tierische Fette, das sind Rindertalg (auch 
geschmolzen), Schweinespeck, Schweinefilz, 
Schweineschmalz und Darmfette, soweit 
diese Produkte für den Genuß als mensch­
liches Nahrungsmittel verwendbar sind~ 

ex 02.06 Fleisch, Innereien und anderer 
genießbaf\er Schlachtanfall von 
den in den Nummern 01.01 A, 

,01.02 und 01.03 des Zolltarifes 
genannten Tieren, gesalzen, in 
Salzlake, getrocknet oder ge­
räuchert. 

(3) Fleischwaren im Sinne ,die!>es Unterabschnit­
tes sind folgende Waren: 
Zolltarifnummer 

16.01 

16.02 

Warenbezeichnung 

Wurst und Wurstwaren,aus 
Fleisch, Innereien oder anderem 
Schlachtanfall,oder aus Tierblut 
andere Zubereitungen und Kon7 
serven aus Fleisch, Innereien oder 
anderem Schlachtanfall von ,den 
in den Nummern 01.01 A, 01.02 
und 01.03 des Zolltarifes genann-
ten Tieren. ' 

(4) Tierische Fette im Sinne dieses Unterab­
schnittes sind folgende Waren: 
Zolltarifnummer ' 

02.05 A 
15.D1 A 

15.02 A 

Warenbezeichnung 

Sc11weinespeck und Schweinefett 
Schweineschmalz und anderes 
Schweinefett 
Premier jus, Speisetalg. , 

(5) Tierische Produkte im Sinne dieses Unter­
abschnittes sind die in den Abs. 2, 3' und 4 ge­
nannten Waren. 

'(6) Bei der Einfuhr gelten lebende Tiere der 
Nummern, 01.01 A, 01.02 und 01.03 des Zoll­
tarifes als zum Schlacht,en bestimmt, sofern nicht 
durch Vorlage einer Bestätigung des Bundesmini~ 
steriums für Land- und Forstwirtschaft im Zeit~ 
punkt der Zollabfertigung zum freien Verkehr 
nachgewiesen wird, daß die Tiere zu einer ande­
ren Bestimmung als zum Schlachten eingeführt· 
werden. 

(7) Für die Einreihung einer Ware in eine der 
in den Abs. 1 bis 4 angeführten Zolltarifnummern 
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in der geltenden Fassung in der vorgeschlagenen Fassung 

Zu Z. 17 (§ 39 Abs. 4 und 5): 

(4) Soweit es zur Erreichung der im § 38 
Abs. 1 genannten Ziele notwendig ist, kann die 
Bewilligung gemäß Abs. 3 mit Auflagen hinsicht­
lich der Herkunft und der Qualität, der Einfuhr­
zeit, der Durchführung des Transportes, der 
Lagerung, der Verwen:dung, der Verteilung und 
der Inverkehrsetzung über den Markt verbunden 
werden; vom Fonds erlassene Durchführungs­
bestimmungen, die dem Nachweis der Einhaltung 
einer Auflage dienen, sind Bestandteile der 
betreffenden Auflage. Ferner kann der Fonds 
bei überwiegend für Zwecke der Fleisch- und 
Fettwarenerzeugung bestimmten Einfuhren die 
Erteilung der Bewilligung davon abhängig 
machen, daß ein Vorvertrag mit einem ein­
schlägigen Verarbeitungsbetrieb oder einer 
Marktagentur beigebracht wird. Weiter kann die 
Leistung von Sicherstellungen für die Einhaltung 
der vorgeschriebenen Auflagen angeordnet 
werden. Ist der Einfuhrbewilligung eine öffent­
liche Aufforderung zur Anbotstellung (Abs. 3) 
vorangegangen, so dürfen nur jene Auflagen 
vorgeschrieben werden, die in dieser Auffor­
derung genannt waren; das gleiche gih hinsicht­
lichder Vorschreibung einer Sicherstellung. 

(5) Importeuren, die die Auflagen, unter 
denen ,die Bewilligung erteilt wurde, schuldhaft 
nicht einhalten, sowie Importeuren, die die be­
willigte Ware innerhalb der festgesetzten Frist 
schuldhaft nicht oder nicht zur Gänze einführen, 
können bereits erteilte Bewilligungen entzogen 
werden, wenn ihre Aufrechterhaltung zu volks­
wirtschaftlichen Nachteilen führen würde. Aus 
den gleichen Gründen können Importeure über­
dies zeitweise oder dauernd von der Durchfüh­
rung von Importgeschäften ausgeschlos,sen wer­
den. Außerdem können aus diesen Gründen 
Sicherstellungen ganz oder teilweise vom Fond~ 
iu seinen Gunsten (§ 38 Abs. 1) für verfallen 
erklärt werden. Hiebei ist auf allfällige vom 
Importeur erbrachte Nachweise, daß er die Auf­
lagen ,ohne sein Verschulden nicht einhalten 
konnte, Bedacht zu nehmen. Zur Gänze oder zum 
überwiegenden Teil darf der Sicherstellungsbe­
trag nur für verfallen erklärt werden:, wenn die 
Nichteinhaltung der Auflage eine erhebliche Be­
einträchtigung öffentlicher Interessen zur Folge 
hat. 

gelten die Bestimmungen des Zolltarifgesetzes 
1958, BGB'l. Nr. 74, in ,der jeweils geltenden Fas­
sung. 

(4) Die Gültigkeit der Einfuhrbewilligung 
(Abs. 3) ist zu befristen. Die Ein(uhrbewilligung 
hat die Angabe des Ursprungs- und Lieferlandes 
zu enthalten. Ferner ist die Einfuhrbewilligung, 
soweit es zur Erreichung der im § 38 Abs. 1 ge­
nannten Ziele notwendig ,ist, mit Auflagen hin­
sichtlich der Qualität, der Einfuhrzeit, der Durch­
führung des Transportes~ der Lagerung, der Ver­
wendung, der Verteilung und der Inverkehrset­
zung über den Markt zu verbinden; vom Fonds 
erlassene Durchführungsbestimmungen, die dem 
Nachweis der Einhaltung einer Auflage dienen, 
sind Bestandteil der betreffenden Auflage. Ist 
der Erteilung der Einfuhrbewilligung eine öffent­
liche Aufforderung zur Anbotstellung vor,ange­
gangen, so dürfen im Bewilligungsbescheid nur 
solche Auflagen vorgeschrieben werden, die in 
der Aufforderung genannt waren. Um die Ein­
fuhr innerhalb der Gültigkeitsdauer der Einfuhr­
bewilligung und die Einhaltung von Auflagen zu 
gewährleisten, kann der Fonds die Erteilung der 
Einfuhrbewilligung von der Leistung einer Sicher­
steIlung abhängig machen. Ferner kann der Fonds 
bei überwiegend für Zwecke der Fleisch- und 
Fettwarenerzeugung bestimmten Einfuhren die 
Erteilung der Einfuhrbewilligungdavon abhängig 
machen, daß ein Vorvertrag mit einem einschlä­
gig,en Verarbeitungsbetrieb oder einer Markt-, 
agentur beigebracht wi'rd. 

(5) Importeuren, die Auflagen, unter denen ,die 
Bewilligung erteilt wurde, schuldhaft nicht ein­
halten, sowie Importeuren, die die Ware inner­
halb der Gültigkeitsdauerder Einfuhrbewilligung 
schuldhaft nicht oder n~cht zur Gänze einführen, 
können bereits erteilte Bewilligungen entzogen 
werden, wenn ihre Aufrechterhaltung zu volks~ 
wirtschaftlichen Nachteilen führen würde. Aus 
den gleichen Gründen können Importeure über­
dies zeitweise oder dauernd von der Durchfüh­
rung von Importgeschäften ausgeschlossen wer­
,den. Außerdem können aus diesen Gründen 
Sicherstellungen ganz oder teilweise vom Fonds 
zu seinen Gunsten (§ 38 Abs. 1) für verfallen 
erklärt werden. Hiebei ist auf allfällige vom 
Importeur erbrachte Nachweise, daß er die Frist 
für die Einfuhr oder die Auflagen ohne sein 
Vers,chulden nicht einhalten konnte, Bedacht zu 
nehmen. Zur Gänze oder zum überwiegenden 
Teil darf der Sicherstellungsbetrag nur für ver­
fallen erklärt werden, wenn die Nichteinhaltung 
der Frist _für die ~infuhr oder von Auflagen 
eine erhebliche Beeinträchtigung öffentlicher 
Interessen zur Folge hat. 
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in der geltenden Fassung in der vorgesdtlagenen Fassung 

Zu Z. 19 (§ 40 Abs. 2 Z. 3): 

3. Zolltarifnummer 16.01 Wurst und 
Wurstwaren aus Fleisch, Innereien 
oder anderem Schlamtanfall oder 
aus Tierblut: 

A - Salami; Salamini, Morta-
della, Blasenschinken, 0550-

collo, Lachsschinken, Schin­
kenrouladen, Mosaikwürste, 
Geflügelleberwürste und 
Trüfelleberwürste ........ 40 v. H. 

des 
Zollwertes 

B - andere 

Zu Z. 21 (§, 51 Abs. 2): 

33 v. H. 
des 
Zollwertes 

(2) Beim Getreidewirtschaftsfonas kann über­
dies aus den Einnahmen gemäß § 28 Abs. 1 ein 
Betrag bis zu 3'5 v. H. der Ausgleichsbeiträge und 
der Ausgleichszuschüsse gemäß § 28 Abs. 1 zur 
Deckung der Verwaltungskosten verwendet wer­
den. 

Zu Z. 22 (§ 58 Abs. 1 erster Unterabsatz): 

3. Zolltarifnummer 16.01 Wurst und 
Wurstwaren, aus Fleisch, Inne­
reien oder anderem Schlachtanfall 
oder aus Tierblut: 

A - Salami, Salainini, Morta-
,della, Schinkenrouladen, 
Mosaikwürste, Gefl ügelleber­
würste und Trüffelleber-
würste ., . . . . . . . . . . . . . . .. 40 v. H. 

B ~ andere 

des 
Zollwertes 

33v.H. 
des' 
Zollwertes. 

(2) Beim Getreidewirtschaftsfonds kann über­
dies aus den Einnahmen gemäß § 28 Abs. lein 
Betrag bis. zu 4 v. H. der Ausgleichsbeiträg!e und 
der Ausgleichszuschüsse gemäß § 28 Abs. 1 zur 
Deckung' der Verwaltungskosten verwendet wer­
den. 

(1) Wer den Bestimmungen des § 14 Abs. 3 (1) Wer den Bestimmungen des § 14 Ahs. 3 
zweiter Satz, § 16 Abs. 1, 2 erster oder zweiter zweiter Satz, § 16 Abs. 1, 2 erster bis dritter 
Satz oder 3, § 24 Abs. 6, § 31 Abs. 1, 2 oder 4, Satz oder 3, § 24 Abs. 6, § 31 Abs. 1, 2 oder 4, 
§ 39 Abs. 7, § 43 Abs. 6 bis 8 oder § 44, Abs. S.§ 39 Abs. 7, § 43 Abs. 6 bis 8 oder § 44 Abs. 5. 
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